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29.01.24 bis 09.02.24:
Anmeldewoche für Kitas
für das neue Betreuungsjahr

Winterwald-Wochenende
am 03./04. Februar
im Forchheimer Kellerwald

Stadtbücherei:
Denkgrenzen ausloten im
Philosophischen Nachtcafé
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Titelthema

Kita-Plätze ab 
September 2024: 
Schnupper-Termine

 Foto: pixabay

Schnupper-Termine für interessierte 
Eltern bietet das Amt für Jugend, 
Bildung, Sport und Soziales der Stadt 
Forchheim für die städtischen Kinder-
tagesstätten im Januar und Februar 
2024 an: Zur Voranmeldung ihres Kindes 
für das kommende Betreuungsjahr 
ab September 2024 sind Eltern herz-
lich eingeladen, gemeinsam mit ihrem 
Kind die künftige KiTa kennenzulernen: 
Sie können sich über das jeweilige 
Konzept informieren und erhalten alle 
relevanten Informationen, die für die 
Anmeldung erforderlich sind. Eine tele-
fonische Voranmeldung ist notwendig!
Bei folgenden städtischen Kindertages-
stätten kann ein Anmeldetermin tele-
fonisch vereinbart werden:
• KiTa Sattlertor (Leitung: Frau 

Amon), Karolingerstraße 15 a 
und Am Schießanger 3, Tel. 09191 
34155-10 für Freitag, 26.01.2024 
oder Samstag, 27.01.2024;

• Gerhardinger Kinderhaus mit 
Krippe (Leitung: Frau Kaiser), 
Kasernstraße 9, Tel. 09191 34155-
47 für Freitag, 26.01.2024 oder 
Samstag, 27.01.2024

• KiTa Kersbach mit Krippe (Leitung: 
Frau Habermann), Pfarrgarten-
straße 1, Kersbach, Tel. 09191 67161 
für Samstag, 27.01.2024

• Kindergarten Carl-Zeitler (Leitung: 
Frau Laugner), Bügstraße 79 b, 
Tel. 09191 65761 für Samstag, 
27.01.2024

• KiTa Am Lindenanger (Leitung: 
Frau Baumgarten), Bamberger 
Straße 48, Tel.: 09191 3408430 für 
Samstag, 27.01.2024

• Kinderhort Sattlertor (ab 1. Klasse, 
Leitung: Frau Lochner), Karolinger-
straße 15 a, Tel.: 09191 34155-20 für 
Mittwoch, 31.01.2024, Donnerstag, 
01.02.2024 oder Samstag, 
03.02.2024

Bitte beachten Sie den Artikel „An-
meldungen für die Kinderkrippen, 
Kindergärten und Kinderhorte 
in der Stadt Forchheim für das 
Betreuungsjahr September 2024 - 
August 2025“ mit Hinweisen zur An-
meldewoche vom 29. Januar 2024 bis 
zum 09. Februar 2024 in der Rubrik 
„Bildung und Wirtschaft“ in dieser 
Ausgabe!
Die Zusage oder Absage über einen 
möglichen Betreuungsplatz erfolgt, 
nachdem die reguläre Anmeldezeit für 
alle Kindertagesstätten im Stadtgebiet 
vom 29. Januar 2024 bis zum 09. Februar 
2024 beendet ist und nachdem das Ab-
gleichgespräch aller Einrichtungen in 
der Zeit von Mitte bis Ende März 2024 
stattgefunden hat. Die Zu- und Absagen 
ergehen anschließend schriftlich an die 
Eltern.

Aktuelles

Tagesskifahrt  
für Jugendliche

Am Wochenende einfach mal raus, auf 
den Berg und hinein ins Schneever-
gnügen – und das ganze ohne Eltern? Das 
geht: die Jugendpfleger*innen aus Eber-
mannstadt, Hausen/Heroldsbach und 
Forchheim bieten gemeinsam eine 
Tagesskifahrt für Jugendliche ab 14 
Jahren an: Startet morgens in die Alpen 

Stadtverwaltung Forchheim

Allgemeine Öffnungszeiten
Mo - Mi 08.00 – 12.00 Uhr
Do 08.00 – 17.30 Uhr
Fr 08.00 – 12.00 Uhr

Zentrale
09191 714-0

Einwohnermeldeamt*
09191 714-450
einwohnermeldeamt@forchheim.de

Standesamt
09191 714-344 und -233
standesamt@forchheim.de

Bürgeranfragen
buergeranfrage@forchheim.de

Oberbürgermeister und  
Bürgermeister*in
09191 714-212

Fundbüro
09191 714-207
fundbuero@forchheim.de

Friedhofsverwaltung
09191 714-359
friedhofsamt@forchheim.de

Amt für öffentliches Grün
09191 714-436
gartenamt@forchheim.de

Amt für öffentliche Sicherheit
und Ordnung
09191 714-229
ordnungsamt@forchheim.de

Citymanagement
09191 714-362
citymanagement@forchheim.de

Klimaschutzmanagement 
09191 714-423
klimaschutz@forchheim.de

Tourismusmanagement* 
09191 714-338
tourist@forchheim.de

Stadtarchiv*
09191 714-314
archiv@forchheim.de

*Öffnungszeiten siehe Homepage:
www.forchheim.de

AKTUELLES
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und genießt einen Tag lang die Pisten 
und das Skifahren.
Wann: 27.01.24, Start um 6 Uhr  
(Dauer 1 Tag)
Wo ...es genau hingeht, wird wenige 
Tage vorher anhand der Schneeverhält-
nisse entschieden.
Kosten: 30 Euro pro Person (muss vorab 
im Portal des Ferienprogramms gezahlt 
werden) + Skipasskosten ca. 50 Euro 
(werden bar im Bus eingesammelt)
Anmeldung:  
www.unser-ferienprogramm.de/ 
forchheim
Informationen:  
www.unser-ferienprogramm.de/ 
forchheim oder   beim Stadtjugend-
pfleger Daniel Sauer: 
stadtjugendpfleger@forchheim.de
oder Tel. 09191 714-215

Kellerwald-Winterzauber 
in Forchheim!
Den Winter daheim erspüren und ge-
nießen – das geht besonders gut am 
märchenhaften Winterwald-Wochen-
ende am 3. und 4. Februar im Forch-
heimer Kellerwald! Sieben Bierkeller 
erwarten an diesem Wochenende 
Gäste, dazu sind Livemusik, Aktionen 
und Angebote auf einer heuer deut-
lich erweiterten Festfläche zwischen 
den sieben Kellern und dem oberen 
Festplatz geplant. Um jeweils 12 Uhr 
beginnt das Treiben im – vielleicht – ver-
schneiten Winterwald in Forchheim.
Auf dem oberen Festplatz steht am 
Samstag und Sonntag eine große Aus-

wahl an Buden mit allerlei Leckereien 
und winterlichen Getränkespeziali-
täten, auf dem Karussell können die 
kleinen Besucher*innen ihre Runden 
drehen. Für wohlige Wärme beim Stopp 
zwischendurch sorgen Feuertonnen, 
neben denen sich die angebotenen 
süßen und deftigen Schlemmereien 
trotz winterlicher Kälte in Ruhe ge-
nießen lassen. Leckereien wie Lángos, 
Gegrilltes und Pizza werden ebenso feil-
geboten wie auch „Baumstriezel“ und 
andere süße Köstlichkeiten.
Mit zwei Events ist Radio Bamberg 
dabei: Die „Team-Challenge“ läuft am 
Samstag ab 14 Uhr, Team-Challenge 
am Samstag ab 14 Uhr, zu gewinnen ist 
ein Reisegutschein in Höhe von 2.500 
Euro, gesponsert von der Reiseinsel 
Forchheim. Beim Familien- und Kinder-
spaß am Sonntag ab 14 Uhr sind die 
Preise eine Saisonkarte für den Erleb-
nispark Schloss Thurn (gesponsert von 
Schloss Thurn), ein Überraschungs-
paket von Radio Bamberg und ein 
Gutschein für die Kinderstadtführung 
der Stadt Forchheim. (Informationen:  
www.radio-bamberg.de)

Diese Keller machen mit …
Sieben Bierkeller öffnen heuer für 
den Forchheimer Winterzauber: 
Kulinarische Köstlichkeiten und Live-
musik mit den „Aischtaler Knutsch-
bären“ bietet Birgit‘s Schindlerkeller 
(Samstag 17 - 21 Uhr und Sonntag 15 
- 19 Uhr). Der Greif Keller sorgt neben 
seiner reichhaltigen Speisekarte 

wenn schaurige Seeräuber die Säbel rasseln 
lassen, Pippi Langstrumpf ihre Späße treibt, 
Balou der Bär auf der Straße steppt, aus 
der Bütt messerscharfe Pointen abgefeuert 
werden und Gardemädchen in Formation 
auftreten, dann ist wieder Faschingszeit 
in Forchheim. Sind Sie auch dabei bei den 
Jubiläums-Prunksitzungen der „Närrischen 
Siedler“ an diesem Wochenende?
Ganz besonders freue ich mich auf den 
Faschingsumzug am Faschingssonntag, 
11. Februar 2024, die Planungen laufen 
dafür bereits. Der Zug wird wieder in der 
Lichteneiche starten und über die Piasten-
brücke laufen.
Doch wie bei jeder guten Party steckt auch 
hinter dem Faschingsumzug eine gut ge-
taktete Organisation: Unsere Mitarbeiter 
des Bauhofs sind bereits Tage vorher damit 
beschäftigt, das Bächla abzudecken, stellen 
Absperrgitter auf, sorgen dafür, dass Hin-
weisschilder am richtigen Platz stehen. 
Unsere Gärtner*innen und Florist*innen 
des Gartenamtes kümmern sich darum, 
dass der Faschingsumzug durch Blumen 
noch schöner wird. Weil nach jeder Feier 
auch aufgeräumt werden muss, sind gleich 
im Anschluss an den Umzug die Kollegen 
des Bauhofs in Handarbeit mit Schaufel und 
Besen und zusätzlich mit Kehrmaschine 
damit beschäftigt, die Strecke zu reinigen.
Als Oberbürgermeister ist es mir ein Be-
dürfnis, sämtlichen ehrenamtlichen 
Organisator*innen und Helfer*innen, die 
vor und hinter den Kulissen am Start sind, 
meinen Dank auszusprechen. Durch Ihre 
Zeit und Ihr Engagement bereiten Sie nicht 
nur mir persönlich, sondern vielen Forch-
heimer*innen eine Zeit voller Ausgelassen-
heit, Spaß und Frohsinn. Mir ist bewusst, 
dass die Organisation von Großveran-
staltungen einen immer größer werdenden 
Aufwand bedeutet, der aber in Anbetracht 
eines gesteigerten Sicherheitsbedürfnisses 
notwendig ist.

Wir sehen uns!

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

©
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Ihr Oberbürgermeister
Dr. Uwe Kirschstein

AKTUELLES

 Foto: kzenon auf iStock_Getty Images
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SILENT DISCO von 18 – 22 Uhr!

 Foto: KopfhörerEventsDeutschland

Beim „Winterzauber“ im Forchheimer 
Kellerwald am 03.02.24 und 04.02.24 
ist das Kulturamt der Stadt Forchheim 
mit einer besonderen Aktion vertreten: 
We call it DISCO – but SILENT. Das 
funktioniert mit Kopfhörern! Die Silent 
Disco findet am Samstag und Sonntag 
jeweils von 18 bis 22 Uhr am Kellerwald 
Festplatz statt. Auflegen werden neben 

ebenfalls für Livemusik mit der Band 
„Keep It Simple“ (Sonntag ab 15 Uhr). 
Kulinarische Köstlichkeiten können 
Gäste auf dem Rappen Keller, dem 
Winterbauerkeller, dem Neder Keller 
und dem Stäffala-Keller probieren und 
winterliche Spezialitäten und Getränke 
genießen. Der Schützenkeller stellt 
einen Ausschankwagen bereit, an dem 
kalte und heiße Getränken angeboten 
werden. Sitz- und Stehplätzen beim 
Schützenkeller stehen zur Verfügung. 
„Zum ersten Kellerwald Winterzauber 
im vergangenen Jahr gab es einen sehr 
großen Ansturm an Besucher*innen, 
deshalb haben wir für dieses Jahr das 
Angebot auf dem Festplatz deutlich er-
weitert“, so Nico Cieslar, Leiter des 
Amts für Marketing, Tourismus & Inter-
nationale Beziehungen.  Die Broschüre 
zum Kellerwald Winterzauber liegt in 
der Tourist-Information Forchheim in 
der Kapellenstraße 16 aus und kann 
auch auf der Touristik-Website der Stadt 
Forchheim www.forchheim-erleben.de 
heruntergeladen werden.

Serverarbeiten
In der Stadtbücherei Forchheim ist 
am Freitag, 19.01.24, ab 12 Uhr auf-
grund von Baumaßnahmen am 
städtischen Server nur die Notaus-
leihe möglich. Die Selbstverbucher-
Terminals und das Rückgabeterminal 
sind außer Betrieb, aber im Not-
programm an der Infotheke sind 
Ausleihe und Rückgabe möglich. 
Verlängerungen, Vormerkungen und 
Recherchen sind an diesem Tag nicht 
möglich.
Folgende „Programme“ sind 
außerdem betroffen und am 19.01.24 
nicht erreichbar bzw. nutzbar:
• OPAC (buecherei-open.forchheim.de)
• Franken.onleihe.de
• franken.overdrive.com
• brockhaus.de
• munzinger.de

Timetable der SILENT DISCO:

AKTUELLES

Forchheimer Stadtanzeiger jetzt in der meinOrt-App. Auch zwischen den Ausgaben 
aktuell informiert. ePaper. Archiv. Ausgewählte Texte vorlesen lassen. Kostenlos in 
den App-Stores von Apple und Google sowie direkt unter www.meinort.app

der lokalen „Tante Emma“-Crew auch 
regionale DJs. Die Sets gehen von Tech-
House über Hip Hop, Minimal und Funk.
Dort, wo sonst während des Annafestes 
Autoscooter über den Boden gleiten, 
kann am Kellerwald Festplatz das Tanz-
bein geschwungen werden. Und das 
sogar ohne die Anwohner*innen in ihren 
Wohnzimmern unfreiwillig mit Bässen 
und Beats zu beschallen. Wie geht das? 
Natürlich mit Kopfhörern! Das Prinzip 
nennt sich Silent Disco! Neugierige und 
tanzbegeisterte Besucher*innen sind 
herzlich eingeladen, der Winterkälte mit 
rhythmischen Körper-Bewegungen zu 
trotzen. Spezialkopfhörer können vor 
Ort gegen ein Pfand ausgeliehen werden 
und dann kann es auch schon losgehen. 
Je nach Gusto wählt man zwischen drei 
Live-Kanälen, die von unterschiedlichen 
DJs aus Forchheim und der Region be-
spielt werden. Per Knopfdruck darf man 
nach Lust und Laune die „Tanzflächen“ 
wechseln, und sich durch die Sets der 
DJs hören. Die Anzahl der Kopfhörer ist 
begrenzt, aber während man auf das 
nächste freie Gerät wartet, lässt sich 
die Wartezeit auch herrlich verkürzen. 
Man stelle sich vor: Hunderte tanzende 
Menschen, mit leuchtenden Ohren und 
unterschiedlich zappelnden Körpern, 
dazu das rascheln der Schneeanzüge 
und tippeln der Winterstiefel - sicherlich 
ein Bild für Götter und ein riesen Spaß! 
Der Eintritt ist frei. Das Kopfhörer-Pfand 
beträgt 10 Euro.
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Fairtrade-Stadt: Gewinn aus Klima-Rallye übergeben

liehen. Auch für das Jahr 2024 plant 
die Steuerungsgruppe „Fairtrade Town 
Forchheim“ Veranstaltungen und 
Aktionen. Mit Karin Hofmann freuten 
sich Stadträtin Melanie Rövekamp von 
der Steuerungsgruppe „Fairtrade Town 
Forchheim“, Eugen Wette-Köhler, für 
den Verein „Forchheim for Future“ e.V. 
bzw. das „Zukunftshaus Forchheim“ in 
der Sattlertorstraße 16 in Forchheim, 
Julia Hösl für die Stadt Forchheim und 
ebenfalls Mitglied der Steuerungs-
gruppe, Susanne Ehrenspeck vom Welt-
laden und Alexandra Lowig von „Unver-
packt & more“ in der Apothekenstr. 14 
in Forchheim). Insbesondere bedankten 

sich die Vertreter*innen der Steuerungs-
gruppe „Fairtrade Town Forchheim“ für 
das Engagement des Zukunftshauses, 
des Weltladens und von „Unverpackt 
& more“, mit deren Mithilfe die Klima-
Rallye durchgeführt werden konnte.
Im Rahmen der Fairen Woche 2023 lief 
unter dem Motto „Fair. Und kein Grad 
mehr!“ die Klima-Rallye im September 
2023. Bei der Aktion drehte sich alles 
rund um das Thema Klimagerechtigkeit 
und Fairer Handel.: Die Klima-Rallye 
hatte einen Schwerpunkt im Weltladen 
(Trägerverein „Solidarität in der Einen 
Welt“ e.V.). Geboten wurde das Klima-
quiz „Bist du ein*e Fair Trade-Expert*in? 
Teste dein Wissen zum Fairen Handel 
und zur Fairen Woche!“ mit Verlosung.

Wer macht mit?
Die Steuerungsgruppe „Fairtrade Town 
Forchheim“ mit Mitgliedern aus den 
Reihen des Stadtrates, der Stadtver-
waltung und dem Weltladen arbeitet 
daran, den fairen Handel in der Stadt 
Forchheim nachhaltig zu verankern. Mit-
streitende aus Politik, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft sind herzlich eingeladen, 
sich mit für das gemeinsame Ziel ein-
zubringen und den fairen Handel auf 
lokaler Ebene zu fördern: Willkommen 
sind alle, die sich z.B. gerne an der 
Steuerungsgruppe beteiligen möchten 
– ob Einzelpersonen oder Vereine, 
Schulen oder Interessengruppen. Über 
die E-Mail-Adresse der Steuerungs-
gruppe fairtrade@forchheim.de können 
Fragen, Wünsche und Anregungen 
direkt gesendet werden.

Fairtrade-Rohprodukte  
Foto: IlkayKarakurt_Fairtrade Deutschland

Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirsch-
stein ist die Verlängerung des Titels 
„Fairtrade-Stadt“ im Jahr 2023 eine 
wichtige Bestätigung:

AKTUELLES

Glückliche Gewinnerin der diesjährigen 
Klima-Rallye der Fairtrade-Stadt Forch-
heim wurde Karin Hofmann, Gemeinde-
referentin im kath. Seelsorgebereich 
Forchheim. Sie erhielt bei der Gewinn-
übergabe im Weltladen Forchheim in 
der Wiesentstraße 3 in Forchheim einen 
Wertgutschein. (vgl. Foto im Anhang 
dieser Mitteilung). Die Stadt Forch-
heim trägt seit nunmehr 10 Jahren 
die Auszeichnung „Fairtrade-Stadt“! 
Damit erfüllt die Große Kreisstadt alle 
fünf Kriterien der „Fairtrade-Towns“-
Kampagne. Erstmalig wurde Forch-
heim im Jahr 2013 dieses Zeugnis 
durch Fairtrade Deutschland e.V. ver-

Gewinnübergabe im Weltladen Forchheim von links nach rechts: Stadträtin Melanie 
Rövekamp (Steuerungsgruppe „Fairtrade Town Forchheim“), Eugen Wette-Köhler 
(Forchheim for Future e.V. bzw. Zukunftshaus Forchheim), Julia Hösl (Stadt Forchheim, 
Steuerungsgruppe „Fairtrade Town Forchheim“), Karin Hofmann (Gewinnerin Klima-
Quiz und Gemeindereferentin im kath. Seelsorgebereich Forchheim), Susanne Ehren-
speck (Weltladen Forchheim) und Alexandra Lowig (Unverpackt & more).
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waltung - vom fairen Kaffee und Zucker 
über umweltgerechtes Kopierpapier 
bis zur nachhaltigen Beschaffung von 
z.B. Möbeln für KiTas – als auch in Ge-
schäften und gastronomischen Be-
trieben.
Die „Fairtrade-Towns“-Kampagne 
bietet der Stadt Forchheim konkrete 
Handlungsoptionen zur Umsetzung 
der nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nation (Sustainable Develop-
ment Goals - SDG´s), die 2015 ver-
abschiedet wurden. Unter dem Motto 
„global denken, lokal handeln“ leistet 
die Stadt mit ihrem Engagement einen 
wichtigen Beitrag. Die Stadt Forch-
heim ist Teil eines Netzwerks von 820 
Fairtrade-Towns in Deutschland und 
über 2000 Fairtrade-Towns in insgesamt 
36 Ländern, u.a. Großbritannien, 
Schweden, Brasilien und der Libanon. 
Das Engagement der vielen Menschen 
zeigt, dass eine Veränderung möglich 
ist, und dass jede und jeder etwas be-
wirken kann, heißt es auf der Home-
page der „Fairtrade-Towns“-Kampagne  
www.fairtrade-towns.de

Ukraine

 Foto: pixabay ChiaJo

Alle aktuellen Informationen der 
Stadt Forchheim für Geflüchtete und 
Helfer*innen finden Sie gebündelt 
auf der städtischen Website unter  
www.forchheim.de/ukraine-hilfe

„Ich bin stolz auf dieses Jubiläum und 
freue mich, dass Forchheim nun seit 10 
Jahren dem internationalen Netzwerk 
der „Fairtrade-Towns“ angehört. Die be-
stätigte Auszeichnung versteht die Stadt 
Forchheim unbedingt als Motivation. 
Wir möchten unser kommunales 
Engagement weiter intensivieren, was 
auch durch einen aktuellen Stadtratsbe-
schluss untermauert wurde.“
Nachweislich fünf Kriterien musste die 
Stadt Forchheim von Anfang an erfüllen, 
um von dem gemeinnützigen Verein 
Fairtrade Deutschland e.V. die Urkunde 
für ihr Engagement zum fairen Handel 
zu erhalten:
Der Stadtrat hielt und hält die Unter-
stützung des fairen Handels mit 
Stadtratsbeschluss fest. Die Steuerungs-
gruppe „Fairtrade-Stadt“ in Forchheim 
koordiniert zusammen mit der Ver-
waltung die Aktivitäten und kümmert 
sich Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit und um die Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft. Vorhanden ist zudem 
ein vielfältiges Angebot an Produkten 
aus fairem Handel sowohl in der Ver-

AKTUELLES

Nachruf

Am 02. Dezember 2023 verstarb im Alter von 87 Jahren unser früherer Mitarbeiter,

Herr Karl Jäger
Der Verstorbene war von 1973 bis zu seiner Rentengewährung als Platzwart  

der Sportinsel beschäftigt.
Herr Jäger war als fleißiger, zuverlässiger und hilfsbereiter Mitarbeiter bei Vorgesetzten,  

seinen Kollegen*innen und nicht zuletzt bei den Sporttreibenden sehr geschätzt  
und erfreute sich großer Beliebtheit.

Die Stadt Forchheim betrauert seinen Tod, dankt dem Verstorbenen für seine 26-jährigen 
treuen Dienste und wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.  

Den Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Forchheim, den 18.12.2023

Stadt Forchheim Für den Personalrat
Dr. Uwe Kirschstein Jessica Braun
Oberbürgermeister Personalratsvorsitzende

Standesamt Forchheim 
geschlossen
Wegen einer betrieblichen Weiter-
bildungsmaßnahme muss das Stan-
desamt Forchheim am Mittwoch,  
31. Januar 2024, geschlossen 
bleiben.
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Bierkönigin auf der 
Grünen Woche in Berlin!
Vom 19. bis 28. Januar 2024 findet die 
Messe „Internationale Grüne Woche“ 
in Berlin statt. Die Stadt Forchheim 
präsentiert sich 2024 mit der 10. Forch-
heimer Bierkönigin Luisa I. und dem 
Team des Tourismusmanagements 
der Stadt Forchheim vor Ort! Auf der 
Messe stellen sich vor allem Direktver-
markter*innen vor, doch zeigen auch 
deutsche und internationale Regionen 
ihre Erzeugnisse und Produkte.
Erwartet werden ca. 300.000 Gäste und 
1.400 Aussteller*innen aus 61 Ländern. 
Die Stadt Forchheim hat auf der Messe 
die Möglichkeit, ihr Image weiter zu 
stärken und in direkten Dialog mit 
Interessierten zu kommen. Zusätzlich 
nutzt die Stadtverwaltung die enorme 
Medienreichweite der Messe und nicht 
zuletzt die Kontaktmöglichkeiten zu 
anderen Regionen. Daraus entstehen 
wertvolle Geschäftsverbindungen!
„Seit einigen Jahren sind wir auf der 
Grünen Woche mit unserer amtierenden 
Bierkönigin vertreten und präsentieren 
unser touristisches Angebot. Mit zahl-
reichem Besucher*innen und Ver-
treter*innen anderer Regionen führen 
wir spannende Gespräche und nehmen 
innovative Impulse für die Weiter-
entwicklung des Tourismus in Forchheim 
mit“, so Nico Cieslar, Leiter des Amtes für 
Marketing, Tourismus & Internationale 
Beziehungen.

Bierkönigin Luisa I. 

Städtepartner aus Le Perreux übergaben Spende

v.l.n.r.: Stadtrat und Partnerschaftsbeauftragter Ulrich Schürr, Anka Rothmund (Cross 
Over), 2.Bürgermeristerin Hélène Rousselin bei der Scheckübergabe mit Vertretern 
des Partnerschaftskomitees

vertreten durch Anka Rothmund. „Wir 
danken den Freunden aus Frankreich und 
dem Partnerschaftskomitee sehr herz-
lich für dieses tolle Engagement. „Cross 
Over“ engagiert sich für junge Menschen 
in sehr schwierigen Situationen, die aus 
verschiedenen Gründen in gemeinsamen 
Wohngruppen wohnen und können diese 
Unterstützung sehr gut gebrauchen“, so 
Anka Rothmund.

Freistaat dreht Image-
Pflegefilm im Klinikum
Für einen Imagefilm mit dem Titel 
„Pflege so Nah“ hat das Bayerische 
Gesundheitsministerium kürzlich ein 
Kamerateam in die Berufsfachschule 
für Pflege ins Klinikum Forchheim-
Fränkische Schweiz geschickt. Neben 
Schulleiter Andreas Schneider haben 
auch Auszubildende, Lehrkräfte und 
Praxisanleiter als Darsteller vor der 
Kamera mitgewirkt.
Beim Thema Pflegeausbildung ist 
das Klinikum Forchheim-Fränkische 
Schweiz mit seiner eigenen Berufsfach-
schule für Pflege in Forchheim bayern-
weit ein Vorreiter. Erst vor wenigen 
Monaten ist der ehemalige Gesundheits-
minister Klaus Holetschek nach Forch-
heim gekommen, um die Gründung des 
neuen Ausbildungsvereins als Muster-
beispiel im Freistaat zu würdigen. Jetzt 
hat das Gesundheitsministerium in 
Forchheim angeklopft, um mit einem 
Film auf die große Bedeutung von 

LEBEN IN FORCHHEIM

Eine Delegation aus Forchheims 
französischer Partnerstadt Le Perreux 
war am dritten Adventswochenende mit 
einem Stand im Innenhof der Kaiser-
pfalz.
„Der Stand am Weihnachtsmarkt ist ein 
mittlerweile fest verankerter Baustein 
in den partnerschaftlichen Beziehungen 
mit Le Perreux. Er belebt unseren Aus-
tausch, ist ein kulinarisches Highlight 
für unsere Besucherinnen und Besucher 
und kommt einem guten Zweck zugute“, 
freute sich Ulrich Schürr als Partner-
schaftsbeauftragter der Städtepartner-
schaft.
Eine fünfköpfige Delegation aus Frank-
reich war, angeführt von der zweiten 
Bürgermeisterin Hélène Roussillon 
und dem Partnerschaftsbeauftragten 
des Stadtrats in Le Perreux, Jean-
Baptiste Roblin, nach Forchheim ge-
kommen. „Wir freuen uns, mit unseren 
typischen französischen Produkten wie 
Champagner und Käse den Weihnachts-
markt zu bereichern und gleichzeitig 
für ein soziales Engagement in Forch-
heim etwas Gutes zu tun“, so 2. Bürger-
meisterin Rousselin.
Den ausdrücklichen Dank der Stadt 
Forchheim überbrachten Partner-
schaftsbeauftragter und Stadtrat Ulrich 
Schürr zusammen mit der Vertreterin 
des Tourismusbüros, Stephanie Endres.
Gemeinsam mit der Delegation aus 
Forchheim überreichten sie einen 
Scheck über 1.000 Euro an die Kinder- 
und Jugendorganisation „Cross Over“, 
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sind auch Aufnahmen im Trainingsraum 
der Berufsschule entstanden. Dabei 
hat Lara Kaiser, Auszubildende zur 
Pflegefachfrau am Klinikum Forchheim-
Fränkische Schweiz im zweiten Lehr-
jahr, mit Pflegepädagogin Alina Götz 
den richtigen Umgang mit einer Schiene 
geübt. Um den Klinikalltag mit der 
Kamera einzufangen, hat das Filmteam 
auch das Kinderzimmer im Klinikum 
Forchheim-Fränkische Schweiz be-
sucht. Hier hat Melina Hampel, Auszu-
bildende im dritten Lehrjahr, bei Praxis-
anleiterin und Kinderkrankenschwester 
Maike Distler alles über die Versorgung 
eines Neugeborenen gelernt. Der 
fertige Film mit dem Titel „Pflege so 
Nah: Pflegeverbund Forchheim“ ist 
auf der Homepage des Klinikums 
Forchheim-Fränkische Schweiz unter  
www.klinikumforchheim.de 
und auf den Internetseiten des 
regionalen Ausbildungsvereins unter  
www.pflegeausbildung-forchheim.de 
veröffentlicht worden.

Termine &  
Veranstaltungen

Freizeitspaß im 
Königsbad Forchheim
Schwimmkurs für Kinder  
ab 7 Jahren!
Wollt Ihr das nasse Element erobern 
und Schwimmen lernen? Im Königs-
bad Forchheim sind noch Plätze für den 
Schwimmkurs in den Faschingsferien 

frei! Kinder ab 7 Jahren können am An-
fängerkurs im Königsbad teilnehmen.
Schwimmen ist gesund und macht 
Spaß! Vor allem für den Sommerspaß 
im kühlen Nass lohnt sich das Üben 
der Techniken in einem Schwimm-
kurs. Eine gute Schwimmtechnik unter 
professioneller Anleitung ist die Basis 
für sicheres Schwimmen.
Wann: 12. bis 23. Februar 2024 – Der 
Schwimmkurs besteht aus zehn Unter-
richtseinheiten, die innerhalb von zwei 
Wochen (montags bis freitags in der 
ersten Woche von 9 bis 9:45 Uhr und in 
der zweiten Woche von 15:15 bis 16 Uhr) 
abgehalten werden.
Wer: Kinder ab 7 Jahre (Der Schwimm-
kurs findet ab einer Beteiligung von 
zwölf Personen statt)
Kosten: 75 Euro pro Person
Anmeldung:  
Königsbad Forchheim, Käsröthe 4,
E-Mail:  
schwimmkurs@koenigsbad-forchheim.de
Informationen zum Schwimmkurs:  
Tel. 09191 714 109

Öffnungszeiten
Badewelt
• Täglich von 9.30 - 21 Uhr
• Frühschwimmen Dienstag und 

Donnerstag 6.30 - 08 Uhr
Saunawelt
• Montag - Freitag: 13 - 22 Uhr
• Samstag, Sonn-/Feiertag:  

10 Uhr - 22 Uhr
• Jeden Samstag Familiensauna
• Jeden Dienstag ist die „Erdsauna“ 

komplett für Damen reserviert

Informationen:  
www.koenigsbad-forchheim.de;
Tel. 09191 3415660 (Kasse Königsbad)
Wo: Königsbad Forchheim, Käsröthe 4

 Foto: freepik

regionalen Ausbildungsverbünden als 
Antwort auf den steigenden Fachkräfte-
mangel und die wachsende Pflege-
bedürftigkeit aufmerksam zu machen. 
„Mit dem vom Bayerischen Staats-
ministerium für Gesundheit, Pflege 
und Prävention geförderten Videoclip 
wird die Bedeutung und Wichtigkeit 
von Ausbildungsverbünden innerhalb 
der generalistischen Pflegeausbildung 
hervorgehoben und beworben“, teilt 
das Gesundheitsministerium mit. „Wir 
wollen und müssen mit klaren und ver-
bindlichen Strukturen für eine qualitativ 
hochwertige Pflegeausbildung in 
die Zukunft gehen“, betont Andreas 
Schneider, Schulleiter der Berufsfach-
schule für Pflege am Klinikum Forch-
heim-Fränkische Schweiz und Vorstand 
des Ausbildungsverbundes Pflege der 
Region Forchheim e.V., im Interview 
vor der Kamera. „Der Vorteil eines 
regionalen Ausbildungsverbundes ist, 
dass die Mitglieder gemeinsam an ver-
bindlichen Qualitätsstandards arbeiten, 
um den pflegebedürftigen Menschen 
zu dienen“, bringt Schneider das 
wichtigste Ziel des 2019 gegründeten 
Ausbildungsverbundes mit aktuell rund 
80 Mitgliedsorganisationen und fast 
200 Auszubildenden auf den Punkt. 
„Wir schreiben in der Region Forchheim 
seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte, 
die sich nach meiner Überzeugung gut 
auf andere Regionen übertragen lässt“, 
sagt Schneider in dem offiziellen Video-
clip des Gesundheitsministeriums, 
für den die Filmcrew nicht nur die 
modernen Klassenräume der klinik-
eigenen Pflegeschule genutzt hat. 
Neben dem theoretischen Unterricht 

Lara Kaiser, Auszubildende zur Pflegefachfrau, steht gemeinsam mit Pflegepädagogin 
Alina Götz im Trainingsraum der Berufsfachschule für Pflege im Klinikum Forchheim-
Fränkische Schweiz für den offiziellen Videoclip des Gesundheitsministeriums vor der 
Kamera. Foto: STMGP

LEBEN IN FORCHHEIM
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Kultur und mehr  
im Stadtteiltreff
Das Quartiersmanagement für die 
Innenstadt bietet den Stadtteiltreff im 
Katharinenspital Forchheim mit Mit-
tagstisch, Events und Angeboten.
Die QSS wurde im Rahmen einer Ko-
operation zwischen der Stadt Forch-
heim, den Vereinigten Pfründner-
stiftungen und dem BRK Kreisverband 
Forchheim geschaffen. Aufgabe der 
Quartiersmanagerin Melanie Schneider 
ist es, die Bewohner*innen der Innen-
stadt mit verschiedenen Events zu-
sammenzuführen. Die Teilnahme an 
den Veranstaltungen ist stets kosten-
frei, so können alle Menschen kommen. 
Erklärte Ziele sind viele Besucher und 
gute Gespräche.

Angebote:
• Kath. Gottesdienst am 19.01.24, 

10:30 Uhr
• Kultureller Vortrag „Sehens-

wertes rund um die Franken-
metropole“ am 31.01.24, 14:30 Uhr. 
Inhalte: Lauf a.d.Pegnitz, mittel-
alterlicher Stadtkern und 
Wenzelschloss; Der Tiergarten 
Nürnberg, einer der schönsten 
Landschaftszoos Europas; Das 
älteste Eisenbahnmuseum der 
Welt;Historische Sehenswürdig-
keiten in der Nürnberger Altstadt; 
Die Nürnberger Kaiserburg; Der 
Albrecht-Dürer-Airport, „Frankens 
Tor zur Welt“.

• Kultureller Vortrag „Bezaubernde 
Landschaften der Bretagne von 
Tregastel bis Mont-St.-Michel“ am 
07.02.24, 14:30 Uhr. Inhalte: Das 
Naturparadies Cap Frehel mit dem 
alten Fort La Latte ist bekannt 
durch seine bizarren Felsküsten 
und die feinen, langen Sand-
strände. Die „Rosa Granitküste“ 
fasziniert durch einzigartige Fels-
formationen. Dinan, die mittelalter-
liche Stadt, wird auch „Rothenburg 
der Bretagne“ genannt. San Malo 
und Dinard sind außergewöhnlich 
sehenswerte Hafenstädte. Die Insel 
mit dem berühmten Klosterberg 
Mont-St.-Michel hinterlässt bei 
jedem Besucher einen tiefen Ein-
druck.

• Wochenprogramm:

• Montag: Spielenachmittag von 
14.30 - 17 Uhr; Bridge Club von 17.45 
- 21 Uhr

• Dienstag: Gedächtnistraining von 
16 - 17 Uhr (VHS)

• Mittwoch: Tanzgruppe des „Treff-
punkt aktive Bürger“ von 9.45 - 
11 Uhr

• Donnerstag: Seniorengymnastik 
von 9 - 10 Uhr und von 10.05 - 11 Uhr 
(VHS); Kaffeeklatsch von 15 - 17 Uhr

• 1. Samstag im Monat: Weißwurst-
frühschoppen von 11 - 13 Uhr (Vor-
anmeldung)

Wo: Stadtteiltreff des Neuen Katharinen-
spital, Bamberger Str. 3 - 5
Kontakt: Quartiersmanagerin Melanie 
Schneider, Bamberger Str. 3 - 5, Tel. 
09191 9783775,  
schneider@kvforchheim.brk.de
Beratung vor Ort: Mo. - Fr. 08 - 12.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

Angebote im 
Bürgerzentrum-
Mehrgenerationenhaus
Das Bürgerzentrum–Mehrgenerationen-
haus ist ein interkulturelles 
Begegnungs-, Beratungs- und Service-
zentrum. Hauptberufliche Leiterin und 
Quartiersmanagerin ist Kathrin Reif, die 
zusammen mit einem Team von Ehren-
amtlichen einen offenen Treffpunkt für 
Interessierte aus ganz Forchheim und 
Umgebung bietet. Menschen jeden 
Alters, egal welcher Konfession, Religion 
oder Nationalität, sind willkommen. Das 
Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus 
ist ein Kooperationsprojekt zwischen 
der Stadt Forchheim, dem Verein RATIO 
e.V. und der Evang.-Luth. Kirchen-
gemeinde Christuskirche.

Angebote:
• Offene Spielerunde mittwochs 

14tägig von 14 – 16 Uhr (24.01., 
07.02.)

• Qigong-Workshop für Anfänger 
und Fortgeschrittene: 27.02., 10 
– 12 Uhr. Anmeldung: Tel: 09191 
6155287

• Kostenloses Sonntagsfrühstück: 
Wer nicht alleine frühstücken 
möchte, ist am 28.02. zwischen 
8.30 und 11 Uhr herzlich zum Früh-
stücksbuffet eingeladen.

• Café Vielfalt: Immer am ersten 
Samstag im Monat ((03.02.) von 14 

bis 16.30 Uhr preiswerter Kaffee 
und Kuchen für alle! Menschen 
mit Handicap backen leckere 
Kuchen und bedienen in lockerer 
Atmosphäre die Gäste am Platz.

• Singen und Musizieren für 
Senioren: Musikalische Stunde 
mit Gitta Lauger am 06.02. von 
10.45 bis 11.30 Uhr. Anschließend 
gemeinsames Mittagessen. An-
meldung: Tel. 09191 6155287

• Gedächtnistraining: 7-teiliger Kurs 
ab 05.02. von 10.15-11.30 Uhr. An-
meldung: Tel. 09191 6155287

• Nie zu alt für Smartphone und 
Internet: Die Technik erfährt eine 
immer schnellere Veränderung 
und immer mehr Dienstleistungen 
können nur noch digital in An-
spruch genommen werden. Damit 
sich niemand abgehängt fühlen 
muss, bietet das Bürgerzentrum-
Mehrgenerationenhaus Einzel-
beratung rund um den Umgang mit 
Tablet, Smartphone und Internet 
an. Tablets können zur Verfügung 
gestellt werden. Für Mittwochvor-
mittag können Termine unter Tel. 
09191 6155287 gebucht werden. 
(24.01., 31.01., 07.02.)

Wo: Soweit nicht anders angegeben, 
finden alle Angebote im Bürgerzentrum-
Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-Str. 
17, statt. Die Räume sind barrierefrei 
und es gibt Parkplätze vor Ort.
Informationen: Quartiersmanagerin 
Kathrin Reif, Bürgerzentrum-Mehr-
generationenhaus, Paul-Keller-Str. 17, 
Tel. 09191 6155287, k.reif@forchheim-
nord.de

Veranstaltungen im 
Familienstützpunkt:
• Spieltreff für Eltern mit Kindern 

von 0-3 Jahren, kostenfrei,  
ohne Anmeldung 
Wann: 19.01. und  
02.02., 9:30-11 Uhr

• Spielen mit Musik für Eltern mit 
Kindern von 3-6 Jahren 
Wann: 19.01., 14 – 14:45 Uhr 
Wo: Kita Christuskirche 
Kosten: 2 Euro pro Kind

• Familientreffen der AWO „Gesunde 
Snacks für unterwegs“ für Kinder 
von 0-3 Jahren mit Karin Uri vom 
AELF Bamberg, kostenfrei 
Wann: 22.01., 15:30-17:30 Uhr 
Anmeldung bis 19.01.

LEBEN IN FORCHHEIM
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• Gehirn-Jogging donnerstags, 
10 Uhr (25.01., 08./22.02.)

• Handarbeit, dienstags 14 Uhr 
(30.01., 13./27.02.)

• Kegeln, freitags, 17 Uhr beim ATSV 
Forchheim (26.01., 09./23.02.)

• Lese Spaß wöchentlich mit Kindern 
in der Grundschule

• Nordic Walking donnerstags 10 Uhr 
am Parkplatz Weingartsteig

• Literatur mittwochs 11 Uhr (21.02.)
• PC - Training nach Terminverein-

barung
• PC-Sprechstunde jeden letzten 

Donnerstag im Monat 10-12 Uhr
• Politik und Gesellschaft mittwochs 

10 Uhr (28.02.24)
• Rhythmischer Tanz mittwochs 

9:45 Uhr im Katharinenspital
• Scrabble donnerstags, 14:30 Uhr
• Skat dienstags 14 Uhr (06./20.02.)
• Veeh Harfen dienstags, mittwochs, 

freitags 10 Uhr
• Wandern dienstags 9 Uhr am 

Lidl-Parkplatz, Bügstr. 80 (23.01., 
13./27.02.)

• Museumsführung im 
Germanischen Nationalmuseum 
in Nürnberg am 24.01., Thema: 
Meisterwerke aus Glas, Uhrzeit: 
11:30 - 13 Uhr 
Abfahrt FO Bahnhof: 10.20 Uhr

• Film-Nachmittag am 09.02.  
für „Hobby-Cineasten“, 
 Beginn: 15:00 Uhr

• Offene Runde Politik und 
Gesellschaftam 28.02., 10 Uhr mit 
dem Thema: Wieviel Schulden darf 
der Staat machen?

Kosten: Für Mitglieder sind die Kurse 
kostenlos ausgenommen kosten-
pflichtige Kurse und Veranstaltungen.
Nichtmitglieder: 5 Euro pro Teilnahme
Informationen: 
Treffpunkt Aktive Bürger - 
Seniorenbüro Forchheim, 
Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 14 
Telefon: 09191 66220, 
E-Mail: sb-fo@gmx.de, 
www. tab-fo.org
Bürozeiten: Mo. – Do. 9 – 12 Uhr

Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und sich ein Formular zur Pflege-
verfügung(kostenlos) mitzunehmen.
Der Eintritt ist frei
Wann: 01.02.24, 17 Uhr
Wo: INSEL Begegnungsstätte, 
Bamberger Str. 21
Anmeldung und Informationen: 
daneschwar.anke@skf-bamberg.de 
oder Tel. 09191 6252050

Regelmäßige 
Gruppenangebote:
Die INSEL Begegnungsstätte ist offen für 
alle Menschen, die seelische Probleme 
haben, psychisch erkrankt sind, aber 
auch für die, die sich einsam fühlen und 
Schwierigkeiten haben, in Kontakt mit 
anderen Menschen zu kommen. Auch 
Angehörige oder Freund*innen sind in 
der Begegnungsstätte willkommen.
• Montag: 10 – 11:30 Uhr Außen-

gruppe Ebermannstadt; 14 – 16 Uhr 
Handarbeitsgruppe

• Dienstag: 9 – 10 Uhr Gedächtnis-
training; 10 – 12:30 Uhr Offener Treff

• Mittwoch: 17:30 – 19 Uhr Abend-
gruppe

• Donnerstag: 10 – 12 Uhr Be-
wegungsgruppe; 14 – 16 Uhr Spiele-
gruppe

• Freitag: 10 – 11:30 Uhr gemütliche 
Gesprächsrunde zum Wochenaus-
klang; 10:15 – 11:30 Uhr Wind und 
Wetter Walkinggruppe

• am letzten Sonntag im Monat: 14:30 
– 16 Uhr Sonntagskaffee

Wo: Bamberger Str. 21
Informationen: INSEL Begegnungs-
stätte, Bamberger Str. 21, Forchheim, 
Tel. 09191 6252050 oder skf-bamberg.
de/Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Treffpunkt Aktive 
Bürger - Seniorenbüro 
Forchheim
Der Treffpunkt Aktive Bürger - Senioren-
büro Forchheim ist umgezogen: Die Ver-
anstaltungen finden in der ehemaligen 
Soccerhalle an der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Str. 14 statt.

Angebote:
• Englisch auffrischen montags, 

15 Uhr
• Englisch plaudern mittwochs, 

15 Uhr

• Tanzen für Eltern mit Kind“  
mit Mariia Tkachenko 
Wann: 27.01., Gruppe I: Eltern 
mit Kindern von 4 – 6 Jahren 
15 – 15:45 Uhr; Gruppe II: Eltern 
mit Kindern von 7 – 9 Jahren 16 – 
16:45 Uhr 
Kosten: 2 Euro pro Kind 
Anmeldung bis 24.01.

• Pubertäts-Snack online: Thema: 
Bedürfnisse & Veränderungen: was 
ist wichtig zu wissen? Ein Mut-
mach-Abend mit Kerstin Debudey 
Wann: 30.01., 19:30 – 20:15 Uhr (Am 
08.02. findet ein vertiefender on-
line-Übungs-Abend dazu statt.) 
Gegen Spende 
Anmeldung: www.bz-mgh.de

Informationen:  
Katja Franz Tel. 01520-6634202,
fsp@forchheim-nord.de oder  
bz-mgh.de

„Hilfe, Pubertät!“ – 
Elternkurs der Caritas
Die Pubertät ist für viele Familien 
eine herausfordernde Zeit. Der Kurs 
derErziehungs-, Jugend- und Familien-
beratung für den Landkreis Forchheim 
e. V. soll helfen, diese Zeit besser zu 
meistern.
Dreiteiliger Elternkurs für Eltern von 
pubertierenden Kindern und Jugend-
lichen von 12 - 18 Jahren
Wann: 27.02., 05.03., 19.03.24,  
18 – 20 Uhr
Wo: Caritas-Gebäude,  
Birkenfelderstr. 15
Kosten: 10 euro pro Person,  
Paare 15 Euro
Anmeldung: Tel. 09191 707240;
erziehungsberatung.forchheim@
caritas-bamberg-forchheim.de

Vortrag zur 
Pflegeverfügung und 
Termine der „Insel“
Die INSEL Begegnungsstätte lädt zum 
Vortrag „Die Pflegeverfügung – Ich will 
schon mitbestimmen, wie ich einmal 
gepflegt werden möchte!“
Irmgard Ginsel, Pflegeberaterin (Be-
ratungsbüro: “Die Brücke“, Unter-
rüsselbach) wird allen Interessierten 
das Wesentliche zum Thema Pflegever-
fügung erläutern.

LEBEN IN FORCHHEIM
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In aller Kürze
24.1.24

Wann Hörgerät?
Vortrag „Unser Ohr - wann brauche ich 
ein Hörgerät“? mit Hörgeräteakustiker 
Werner Hieber
Wer: Seniorenkreis Burk im Rahmen der 
Kath. Erwachsenenbildung 
Wann: 14 Uhr
Wo: Dreikönigsheim Burk, Kirchplatz 2

21.01.24

Tag des Hl. Sebastian
Wer:  
Sebastiani–Bruderschaft–Forchheim
Wann: 9 Uhr Gottesdienst, 14 Uhr 
Prozession, 15 Uhr Hauptversammlung 
im Pfarrkeller mit Ehrungen, Berichten, 
Brotsegnung
Wo: Sankt Martin

Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht
Der Betreuungsverein der AWO bietet 
kostenfreie Beratungen zu Patienten-
verfügung, Vorsorgevollmacht und Be-
treuungsverfügung an. Egal, ob das 
erste Mal das Thema Fragen aufwirft, 
ob Angehörige die Vorsorge angehen 
möchten oder ob beim Ausfüllen der 
Vollmachten Hilfe benötigt wird.
Wann: 23.01., 10 – 12 Uhr, 19.02.,  
16 – 18 Uhr, 21.03., 10 – 12 Uhr, 
22.04.,16 bis 18 Uhr
Wo: Bürgerzentrum Mehrgenerationen-
haus, Paul-Keller-Str. 17
Anmeldung: beim Leiter des Be-
treuungsvereins Jan Rößler per Mail jr-
betreuungsverein@awo-forchheim.de 
oder Tel. 09191 3405050

Neue berufliche Wege 
gehen
Wo will ich hin – berufliche 
Neuorientierung
Bianca Heger, die Beauftragte für 
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg 
bietet einen kostenlosen digitalen 
Workshop zum Thema „Wo will ich hin – 
berufliche Neuorientierung“ an.
Wann: 24.01. 9 – 10:30 Uhr
Anmeldung:   
Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de
Informationen: Tel. 09561 93 309.

Aktionstag
Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg 
führt in Kooperation der Jobcenter 
einen Aktionstag durch. An diesem Tag 
ist die Beauftragte für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt telefonisch er-
reichbar. Interessierte können direkt 
unter Tel. 09561 93 700 anrufen und 
Fragen zum Thema Berufsrückkehr bzw. 
berufliche Veränderung stellen. Die Be-
auftragten für Chancengleichheit aus 
den Jobcentern Bamberg und Coburg 
Stadt und Land, Forchheim, Kronach 
und Lichtenfels beteiligen sich ebenfalls 
an der Telefonaktion.
Wann: 25.01.24, 9 – 16 Uhr

LEBEN IN FORCHHEIM
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setzung, Mikroverfilmung und Datenspeicherung 
und -verarbeitung.

Bildernachweise: Soweit nicht anders angegeben: 
Stadt Forchheim oder privat (mit freundlicher Ge-
nehmigung) 

Verlag, Anzeigenverwaltung (verantwortlich) 
und techn. Gesamtherstellung:
LINUS WITTICH Medien KG,
Peter-Henlein-Str. 1, 91301 Forchheim, 
Tel. 09191 7232-0, www.wittich.de

vertreten durch den Geschäftsführer 
gemäß § 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer Christian 
Zenk in LINUS WITTICH Medien KG. 
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die LINUS WITTICH 
Medien als Diensteanbieter nicht verpflichtet, 

übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Um-
ständen zu forschen, die auf eine Rechtswidrig-
keit hinweisen.
Anzeigenverkauf:
Frau Claudia Kern
Tel. 0177 9159847
c.kern@wittich-forchheim.de
Erscheinungsweise:
14-täglich in den ungeraden Wochen
Verbreitungsweise:
Kostenlos an alle Haushalte der Stadt Forchheim 
mit allen Stadtteilen
Einzelexemplare zum Versand außerhalb des Ver-
breitungsgebietes können direkt beim Verlag zum 
Preis von € 0,40 zzgl. Versandkostenanteil bestellt 
werden.

Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie 
Fremdbeilagen gelten die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und die z.Zt. gültige An-
zeigenpreisliste. Schadenersatzansprüche sind 
ausgeschlossen. Bei Nichtbelieferung ohne Ver-
schulden des Verlages oder infolge höherer Ge-
walt, Unruhen, Störungen des Arbeitsfriedens be-
stehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation 
sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und 
sonstige Verwendung jeglicher Art, auch auszugs-
weise, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung des Verlages.

17.02.24

Gedenkgottesdienst
mit anschließender Jahreshauptver-
sammlung ab 17:30 Uhr im Gerätehaus 
in Kersbach
Wer: FF Kersbach
Wann: 16 Uhr
Wo: Pfarrkirche St. Ottilie in Kersbach

Eine Übersicht mit allen weiteren 
Terminen und ausführliche 
Informationen in Stadt und Land-
kreis Forchheim entnehmen Sie bitte 
der Übersicht im FOkus unter   
www.forchheimer-kulturservice.de
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Vortragsreihe des 
Landratsamts zu 
Energiethemen
Der Arbeitskreis Info-Offensive Klima-
schutz des Landratsamtes informiert 
mit seiner Vortragsreihe online über 
das Gebäude-Energie-Gesetz, Heiz-
techniken, energetische Sanierung, 
Förderprogramme, Photovoltaik, 
Speichersysteme, E-Mobilität usw.
Die Vorträge finden überwiegend online 
jeweils am Donnerstagabend statt, die 
Teilnahme ist kostenfrei.

zubereitende mineralische Bau-
stellenabfälle (z.B. Gasbetonsteine, 
Rigipsplatten) sind an das Entsorgungs-
zentrum Deponie Gosberg anzuliefern. 
Für asbesthaltige Baustoffe (z.B. Eternit-
platten) und Dämmmaterialien (z.B. 
Glas- oder Steinwolle) gelten weiter-
gehende Annahmekriterien. Altholz und 
anderweitige brennbare Baustellen-
abfälle (z.B. Tapeten) werden ebenfalls 
am Entsorgungszentrum gegen Gebühr 
angenommen.
Informationen:   
www.lra-fo.de/entsorgungszentrum 
oder im Abfallkalender

Natur & Umwelt

Landratsamt: Entsorgung 
von Bauschutt
Reiner Bauschutt (Betonbruchstücke, 
Ziegel) ist der Wiederverwendung zuzu-
führen, erklärt das Landratsamt Forch-
heim. Bauschuttrecycling-Betriebe in 
der Nähe stehen im Branchenverzeich-
nis. Der angelieferte Bauschutt muss 
zwingend frei von Verunreinigungen 
wie z.B. anderen Baustellenabfällen 
(Tapeten, Holz,…) sein. Nicht auf-

BAUEN & WOHNEN

Bereitschaftsdienste
Notruf  
(Rettungsdienst / Feuerwehr)
Tel. 112 rund um die Uhr
Polizeinotruf
Tel. 110 rund um die Uhr
Giftnotruf
Tel. 089 19240 rund um die Uhr
Anfragen zu akuten und chronischen 
Vergiftungen beantwortet die Gift-
informationszentrale der TU München.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116117 rund um die Uhr
Vermittelt wird sowohl der allgemeine 
ärztliche Bereitschaftsdienst („Haus-
arzt*ärztin“) als auch die verfügbaren 
fachärztlichen Bereitschaftsdienste 
(z.B. „HNO-Arzt*Ärztin“).
Ärztliche Notfallpraxis
Krankenhausstr. 8, Forchheim,
Tel. 09191 979630
Mo., Di., Do.  .............  19.00 - 21.00 Uhr
Mi., Fr.  ......................  16.00 - 21.00 Uhr
Sa., So., Feiertag  .....  09.00 - 21.00 Uhr
www.ugef.com
Klinikum  
Forchheim - Fränkische Schweiz
Krankenhausstr. 10, Forchheim
Zentrale Notaufnahme   09191 610-235
Hotline Coronavirus  ...  09191 610-600
Pforte ...............................  09191 610-0
Kreißsaal  .....................  09191 610-334

Zahnärztlicher Notdienst
Tel. 0921 761647
Sie finden die*den diensthabende*n 
Zahnarzt*ärztin auf
www.notdienst-zahn.de

Homöopathischer  
Wochenenddienst
Sie finden die*den diensthabende*n 
Homöopath*in auf
www.homöopathischer-wochenend-
dienst.de

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Sie finden die*den diensthabende*n 
Tierarzt*ärztin auf
www.tbvoberfranken.de/notdienste

Störungsdienst der Stadtwerke
Strom: ..........................  09191 613-100
Gas/Wasser:  ................  09191 613-200
Abwasser:  ....................  09191 613-250
Telekommunikation:  ..  09191 613-345
Parken:  ........................  09191 613-175

Apothekennotdienst

19.01. Marien-Apotheke,  
Gerhart-Hauptmann-Str. 19,
Tel. 09191 13302

20.01. Apotheke im 
Hornschuchpark,  
Bayreuther Str. 6a,
Tel. 09191 703336

21.01. a) Don Bosco Apotheke 
(Eggolsheim/Neuses),  
Fährstr. 17,
Tel. 09545 322222
b) St. Georg Apotheke (Kun-
reuth), Egloffsteiner Str. 10,
Tel. 09199 6968048

22.01. Regnitz-Apotheke, 
Bamberger Str. 51,
Tel. 09191 65577

23.01. Schützenweg-Apotheke, 
Schützenstr. 5,
Tel. 09191 89381

24.01. Martin-Apotheke  
(Eggolsheim),  
Hartmannstr. 40,
Tel. 09545 388

25.01. West-Apotheke,  
Föhrenweg 34,
Tel. 09191 4774

26.01. Apotheke im 
Hornschuchpark,  
Bayreuther Str. 6a,
Tel. 09191 703336

27.01. Breitenbach-Apotheke  
(Ebermannstadt),  
Forchheimer Str. 27,
Tel. 09194 4346

28.01. Apotheke zum Alten Ritter 
(Egloffstein), Marktplatz 39,
Tel. 09197 500

29.01. Don-Bosco-Apotheke, 
Bayreuther Str. 63,
Tel. 09191 89933

30.01. a) Marien-Apotheke  
(Kirchehrenbach),  
Am Ehrenbach 12,
Tel. 09191 94244
b) Markt-Apotheke  
(Heiligenstadt),  
Hauptstraße 24,
Tel. 09198 998844

31.01. Kronen-Apotheke  
(Ebermannstadt),
Am Marktplatz 22,
Tel. 09194 8200

01.02. Marien-Apotheke, Gerhart-
Hauptmann-Str. 19,
Tel. 09191 13302

02.02. St. Martins-Apotheke, 
Nürnberger Str. 10,
Tel. 09191 2631
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fünfstündige Parkzeit am Tage sollte für 
einen ausgiebigen Spaziergang mit Ein-
kehr ausreichend sein. Somit steht dem 
erholsamen Ausflug in den Kellerwald 
nichts entgegen! Aber Achtung: Bitte die 
Parkscheibe einlegen!
Die Stadtverwaltung bittet um Verständ-
nis und wünscht einen schönen Besuch 
im Kellerwald!

Verkehr & Mobilität

Ab Februar Verwarnung auf Annafest-Parkplätzen

Parkplätze am Kellerwald mit neuer Beschilderung.

• 01.02.2024, 19.30 Uhr: Heizen nach 
dem neuen Gebäude-Energie-
Gesetz (GEG) (Online-Kurs Fo178A)

• 08.02.2024, 19.30 Uhr: Energetische 
Gebäudesanierung - Was, wann 
und wie? (Online-Kurs Fo178B)

• 15.02.2024, 19.30 Uhr: Unser 
Haus braucht eine neue Heizung- 
Heizung mit Zukunft, welche soll es 
werden? (Online-Kurs Fo178C)

• 22.02.2024, 19.30 Uhr: Wärme-
pumpe trifft Photovoltaik – Heizen 
mit erneuerbaren Energien (Online-
Kurs Fo178D)

• 29.02.2024, 19.30 Uhr: Elektro-
Mobilität - E-Autos und Lade-
möglichkeiten (Online-Kurs Fo178E)

• 07.03.2024, 19.30 Uhr: Sonne 
tanken – Photovoltaik und Elektro-
mobilität (Online-Kurs Fo178F)

• 14.03.2024, 19.30 Uhr: Photovoltaik 
Strom selbst erzeugen und ver-
brauchen – Naturenergie effizient 
nutzen (Online-Kurs Fo178G oder 
Präsenz-Kurs Fo178G PR)

• 21.03.2024, 19.30 Uhr: Förder-
möglichkeiten für energetische 
Sanierung (Heizung, Fenster, 
Dämmung) (Online-Kurs Fo178H)

• 11. April 2024, 19.30 Uhr: Heizen 
und Kühlen mit Wärmepumpe (On-
line-Kurs Fo178i oder Präsenz-Kurs 
Fo178i PR)

• 18.04.2024, 19.30 Uhr: Wärme aus 
Solarstrom – überschüssigen Solar-
strom in Wärme umwandeln und 
speichern (Online-Kurs Fo178J)

• 25. April 2024, 19.30 Uhr: Strom-
speicher? – Chance für neue und 
alte (ausgeförderte) PV-Anlagen 
(Online-Kurs Fo178K)

• 02.05.2024, 19.30 Uhr: Energetische 
Sanierung von Wohngebäuden - 
Schimmel vermeiden (Online-Kurs 
Fo178L)

• 16.05.2024, 19.30 Uhr: Photovoltaik 
2.0 – Instandhaltung, Überwachung 
und Optimierung von Bestands-
anlagen (Online-Kurs Fo178M)

Informationen: www.Lra-fo.de/klima

Anmeldung: www.vhs-forchheim.de  
(Für die Teilnahme ist die rechtzeitige An-
meldung über www.vhs-forchheim.de  
erforderlich. Die Zugangsdaten werden 
per E-Mail am Vortragstag zugeschickt)

BAUEN & WOHNEN

Zwei große öffentliche Parkplätze hält 
die Stadt Forchheim für die Gäste des 
Kellerwaldes in der Unteren Keller-
straße in Forchheim vor: Ab 01. Februar 
2024 wird es hier für die zahlreichen 
Dauerparker jedoch ungemütlich: Er-
laubt ist das Parken nur noch für Pkw. In 
der Zeit von 10:00 bis 22:00 Uhr gilt mit 
sichtbar eingelegter Parkscheibe eine 
Höchstparkdauer von fünf Stunden!
Die entsprechenden Schilder auf den 
beiden Parkplätzen stehen schon seit 
16.10.2023 um den Dauerparkenden 
Gelegenheit zu geben, ihre Fahrzeuge 
zu entfernen. Mit der Verwarnung wird 
es nun ab Februar ernst.

Warum kommt es  
zu dieser Maßnahme?
Der Platz auf den beiden Parkplätzen am 
Kellerwald wird zunehmend von dauer-
parkenden Pkw, langfristig abgestellten 
Wohnmobilen, Anhängern und Wohn-
wagen sowie auch von Lkw beansprucht 
und für kurzzeitige Nutzung blockiert. 
Die öffentlichen Parkplätze der Stadt 
sollen aber der Allgemeinheit z. B. für 
den Besuch des Kellerwaldes offen-
stehen. Immerhin kann ein Gast, der 
um 17:00 Uhr seinen Besuch auf den 
Kellern beginnt, hier theoretisch bis 
10:00 Uhr am Folgetag parken. Auch die 
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Schulen & Kindertagesstätten

Anmeldung in den städtischen Kinder-tageseinrichtungen  
für das Betreuungsjahr 2024/2025

BILDUNG & WIRTSCHAFT
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Anmeldungen für die Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorte  
in der Stadt Forchheim für das Betreuungsjahr September 2024 - August 2025
Wann? Montag, den 29.01.2024 – Freitag, den 09.02.2024
Wo?

Kindergärten

Katholischer Kindergarten Burk
Meisenweg 3
Tel.: 09191/4904

Integrativer Kindergarten
„Kids vom Ring“
J.-F.-Kennedy-Ring 27 c
Tel.: 09191/6509-410

Städtischer Kindergarten
Sattlertor
Karolinger Str. 15a und
Am Schießanger 3
Tel.: 09191/34155-10

Katholischer Kindergarten
St. Anna
Untere-Kellerstraße 52
Tel.: 09191/709320

Kindergarten „Rotznasen“ e.V.
Ernst-Reuter-Platz 7 und
Sudetenstr. 18a
Tel.: 09191/9776966

Städtischer Kindergarten
Carl-Zeitler
Bügstr. 79b
Tel.: 09191/65761

Katholischer Kindergarten
St. Johannes, Reuth
Georg-Büttel-Str. 9
Tel.: 09191/94114
nur Samstag, 03.02.2024

AWO-Kinderhaus Sausewind
Kasernstr. 7
Tel.:09191/3209916

Gerhardinger Kinderhaus
Kindergarten
Kasernstr. 9
Tel.: 09191/34155-47

Katholisches Kinderhaus
St. Josef, Buckenhofen
St.-Josef-Str. 22 und
Im Grund 7a
Tel.: 09191/7336980

Kinderhaus Wunderland (BRK)
Kindergarten
Bügstr. 79 c
Tel.: 09191/707755

Städtischer Kindergarten
Kersbach
Pfarrgartenstr. 1
Tel.: 09191/67161

Katholisches Kinderhaus
Verklärung Christi
Von-Ketteler-Str. 13
Tel.: 09191/80789

Montessori-Kinderhaus
Balth.-Schönfelder-Str. 36
Tel.: 09191/704432

Städtischer Kindergarten
Am Lindenanger
Bamberger Str. 48
Tel.: 09191/3408430

Katholisches Kinderhaus
Don Bosco
Heinrich-Soldan-Str. 13 →
Tel.: 09191/9794830

Waldkindergarten
Forchheimer Waldstrolche
Serlbach, Flurstück 1785/4
Tel.: 0151/54111113

Evangelischer Kindergarten
Christuskirche
Paul-Keller-Str. 15
Tel.: 09191/80260

Kindergarten RabbelZabbel
Bayreuther Str. 93
Tel.: 09191/3518144

Evangelisches Kinderhaus
St. Johannis
Zweibrückenstr. 40 b
Tel.: 09191/15251

BILDUNG & WIRTSCHAFT



Forchheimer Stadtanzeiger - 16 - Nr. 1/2/24

Kinderkrippen

Kinderkrippe „Rotznasen“ e.V.
Ernst-Reuter-Platz 7 und
Sudetenstr. 18a
Tel.: 09191/9776966

Städtische Kinderkrippe
Sattlertörchen
Am Schießanger 3
Tel.: 09191/34155-10

Kinderkrippe Christuskirche
Paul-Keller-Str. 15
Tel.: 09191/80260

Integrative Kinderkrippe
„Kids vom Ring“
J.-F.-Kennedy-Ring 27 c
Tel.: 09191/6509-410

Gerhardinger Kinderhaus
Kinderkrippe
Kasernstr. 9
Tel.: 09191/34155-48

Kinderkrippe St. Johannis
Zweibrückenstr. 40b
Tel.: 09191/15251

Kinderkrippe RabbelZabbel
Michael-Kotz-Str. 18
Tel.: 09191/3518144

Städtische Kinderkrippe
Kersbach
Pfarrgartenstr. 1
Tel.: 09191/67161

Kinderhaus Don Bosco
Krippengruppe Zwergenland
Heinrich-Soldan-Str. 13
Tel.: 09191/9794830

Kinderkrippe SieKids Schatzkiste
Käsröthe 13
Tel.: 09191/3415640

Kinderhaus St. Josef Buckenhofen
Kinderkrippe
St.-Josef-Str. 22 und
Im Grund 7a
Tel.: 09191/7336980

Kinderhaus Wunderland (BRK)
Kinderkrippe
Bügstr. 79 c
Tel.: 09191/707755

Kindertagespflege, Kinderhort

Kindertagespflege
„Die glan Freggerla“
Buckenhofener Str. 13
Tel.: 09191/34767 u.0160/4922411

Kinderhort Sattlertor
Karolingerstr. 15a und
Stauffenbergstr. 1
Tel.: 09191/34155-20

Wie?
Eine telefonische Vereinbarung im Vorfeld mit den jeweiligen Einrichtungen ist notwendig.

Wie geht es weiter?
Die Aufnahme erfolgt nach den Kriterien der jeweiligen Einrichtung. Anmeldungen bei mehreren Einrichtungen sind möglich. Die 
Platzvergabe erfolgt bei Mehrfachanmeldungen unter Berücksichtigung der Elternwünsche durch einen Abgleich zwischen den 
jeweiligen Einrichtungen, der Mitte bis Ende März 2024 stattfindet. Zu- und Absagen werden von den jeweiligen Einrichtungen 
anschließend schriftlich erteilt.

Was gilt es zu beachten?
Nach dem Anmeldezeitraum eingehende Aufnahmewünsche können nach vorhandenen freien Plätzen noch Berücksichtigung 
finden. Aufnahmen, die das Betreuungsjahr 2025/2026 betreffen, sind zum regulären Anmeldetermin im nächsten Jahr vorzu-
nehmen.

BILDUNG & WIRTSCHAFT
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Wann: 23.01.24, 19 - 20:30 Uhr
Wo: untere Aula, Egloffsteinstr. 33
Eintritt: 5 Euro
Zum Tag der offenen Tür lädt die 
Montessori-Schule Forchheim. Die 
Schule gibt Einblicke in ihre Arbeits-
weise. Fragen sind erwünscht. Es be-
steht die Möglichkeit den Unterricht 
in Form von Kurzhospitationen mitzu-
erleben. Aktionen der Kinder sowie ein 
Buffet der Eltern lockern den Vormittag 
auf. Die verschiedenen Arbeitskreise 
stellen ihre Arbeit vor.
Wann: 27.01.24, 10 – 13 Uhr
Wo: Egloffsteinstr. 33
Informationen: Tel. 09191 729995

Herder-Gymnasium
Das Herder-Gymnasium Forchheim 
veranstaltet für Schüler*innen der 10. 
Jahrgangsstufe von Realschulen, Wirt-
schaftsschulen und Mittelschulen, die 
die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 
anstreben und deren Eltern eine Infor-
mationsveranstaltung zur Aufnahme in 
die Einführungsklasse des Schuljahres 
2024/2025. Die Schulleitung wird über 
die aktuellen Übertrittsmodalitäten, die 
Inhalte der Einführungsklasse, die an-
schließende gymnasiale Oberstufe bis 
hin zur Abiturprüfung informieren.
Wann: 31.01.24, 19 Uhr
Wo: Aula des Herder-Gymnasiums, 
Luitpoldstraße 1
Informationen: Tel. 09191 70990,  
www.herder-forchheim.de

Es war ein langer Weg für die Adalbert-Stifter-Schule (AST) in Forchheim. Doch jetzt, 
fünf Jahre nach Beginn der Generalsanierung, konnte die Einweihung der rundum 
erneuerten Gebäude gefeiert werden. Umgebaut und neu gestaltet wurde dabei 
in vier großen Sanierungsschritten. Begonnen wurde im April 2018 mit Fassade 
und Fensteraustausch, ab August 2019 erfolgte dann die Generalsanierung der 
Räumlichkeiten. Das Bild zeigt von rechts nach links: Sigrun Wagner (Facility-
management Stadt Forchheim Neubau und Sonderprojekte), Oberbürgermeister 
Dr. Uwe Kirschstein, Veronika Bauer (Facilitymangement Stadt Forchheim Neubau 
und Sonderprojekte), Architekt Ralf Bahl sowie Martin Horn, Schulleiter der AST.  
 Foto: Stadt Forchheim

BILDUNG & WIRTSCHAFT

die Einführungsklasse des Schuljahres 
2024/2025. Ziel dieser besonderen 11. 
Klasse mit einer eigenen Stundentafel 
ist es, für Schüler*innen mit mittlerem 
Schulabschluss den Übergang an das 
Gymnasium und in die Qualifikations-
stufe der Oberstufe zu erleichtern und 
letztendlich zur Allgemeinen Hoch-
schulreife, dem Abitur, zu führen. 
Ein bestimmter Notendurchschnitt 
ist nicht erforderlich, da mit der 11. 
Klasse des Gymnasiums die gezielte 
sowie individuelle Förderung auf die in 
der Regel verbindlichen Abiturfächer 
(Mathematik, Deutsch, Fremdsprache) 
neu beginnt. Als verbindliche 2. Fremd-
sprache wird Spanisch bzw. Französisch 
angeboten, wobei Spanisch in der  
11. Klasse neu startet.

Wann: 25.01.24, 19 Uhr
Wo: Gymnasium Fränkische Schweiz, 
Georg-Wagner-Str. 17,  
91320 Ebermannstadt

Private Montessori-Schule FO
Den Impulsvortrag „Lernt mein Kind 
genug an der Montessorischule?“ ver-
anstaltet die Private Montessori-Schule 
Forchheim mit Andrea Hoppe und Heike 
Häusler. Ein Handout zum Abschluss 
bringt Impulse in das eigene Zuhause.

Second-Hand-Basar 
„Alles rund ums Kind“
Das Kinderhaus St Josef Buckenhofen 
veranstaltet einen Frühjahrsbasar.
Zum Verkauf kommen gut erhaltene, 
moderne, gewaschene Frühjahrs- und 
Sommerbekleidung, von Größe 50 bis 
176, alles rund ums Baby, sowie Spiel-
sachen, Faschingskostüme/-zubehör 
und Fahrzeuge. Wann: 27.01., 19 – 21 Uhr 
und 28.01.24, 14 – 16 Uhr (Einlass für 
Schwangere mit Mutterpass jeweils 30 
min. vorher)
Informationen: Elternbeirat St. Josef, 
Tel. 09191 7336980, Elternbeirat.
Kinderhaus-St.Josef@gmx.net

Informationen und 
Termine der Schulen
Gymnasium Fränkische Schweiz 
Ebermannstadt
Das Gymnasium Fränkische Schweiz 
Ebermannstadt veranstaltet für 
Schüler*innen der 10. Jahrgangs-
stufe von Realschulen, Wirtschafts-
schulen und Mittelschulen, die die 
Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 
anstreben und deren Eltern eine Infor-
mationsveranstaltung zur Aufnahme in 
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Abend: In einer komplexen Welt müssen 
wir mit Unwissenheit und Ungewissheit 
umgehen. Gibt es eine Möglichkeit mit 
dem Bereich, der jenseits unserer Er-
kenntnis liegt, vernünftig umzugehen? 
All diese Überlegungen wollen auf die 
Bedeutung und Faszination der so-
genannten Transzendentalphilosophie 
hinführen.
Anschließend wird in Kleingruppen 
diskutiert. Im abschließenden Plenum 
werden die wichtigsten Erkenntnisse 
vorgestellt.
Alle an philosophischen Überlegungen 
Interessierten sind herzlich eingeladen, 
sich in der ungezwungenen Atmosphäre 
des Nachtcafés auszutauschen. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden sind erbeten.
Wann: 24.01.24, 19 Uhr

Thema: 
Denkgrenzen: Wie weit
reicht unsere Vernunft?

PHILOSOPHISCHES 

NACHTCAFE
M I T  D R .  J E N S  W I M M E R S

19.00 Uhr

Mittwoch, 24.01.2024

Stadtbücherei Forchheim - Spitalstr. 3 - 91301 Forchheim

Eintritt frei - Spenden erbeten

EIN ORT
FÜR ALLE

80
Jahre

STADTBÜCHEREI FORCHHEIM

Pfalzmuseum: 
Magisches beim 
Frühlingsfest der Kelten
Wissen Sie was „Imbolc“ ist? Imbolc 
ist ein keltisches Mondfest und wird 
üblicherweise am zweiten Neumond 
des keltischen Jahreskalenders ge-
feiert. Es fällt in eine Zeit, da die Tage 
spürbar länger werden – der Frühling 
ist nicht mehr weit! Die Kelten feierten 
mit Imbolc in erster Linie die rituelle 
Reinigung von den Härten des Winters.
Imbolc ist aber auch geprägt von Neu-
beginn: Wer also etwas Neues wagen 
und zu neuen Ufern aufbrechen möchte, 
der startet am besten jetzt. Zum Beispiel 
mit der Imbolc-Führung am Sonntag, 

Galerie der Stadtbücherei 
zeigt „L‘art sale“
Die Treppenhausgalerie der Stadt-
bücherei zeigt aktuell einen bunten Mix 
von Bildern des Forchheimer Künstlers 
Werner Nuissl.
Der Autodidakt Werner Nuissl hat 
„irgendwann mit dem Pinseln an-
gefangen, weil er ein paar bunte Bilder 
an der Wand haben wollte“. Er versucht 
jedes Mal wieder, all die Möglichkeiten 
auszuloten, die ihm Farbe und Lein-
wand bieten.
Durch Experimentieren schafft er sich 
einen eigenen Kosmos, der dauernden 
Änderungen unterworfen ist. Das 
Wirken von kleinen Gebrauchsszenen 
aus Comics fasziniert ihn dabei ebenso, 
wie die gewollte Disharmonie der 
abstrakten Darstellung.
Das Experimentierfeld von Werner 
Nuissl kennt keine Grenzen, es 
macht dem Künstler Spaß, diffuse In-
spirationen auf der Leinwand um-
zusetzen. Dementsprechend unter-
schiedlich sind auch seine Motive - vom 
Alkoholiker im Comic-Stil über einen 
konkret gezeichneten Oldtimer bis hin 
zu abstrakten Bildern.
Er selbst hat für seine Malerei den Be-
griff L’art sale – also „dreckige Kunst“ 
ausgewählt.
Wann: Die Ausstellung ist bis zum 26. 
März zu den Öffnungszeiten der Stadt-
bücherei zu sehen.

Alkoholiker Foto: Werner Nuissl

Denkgrenzen„ mit dem  
Philosophischen Nachtcafé
Das philosophische Nachtcafé in der 
Stadtbücherei lädt zum gemeinsamen 
Philosophieren über das Thema: „Denk-
grenzen: Wie weit reicht unsere Ver-
nunft?“ ein. Ein philosophischer Impuls 
von Dr. Jens Wimmers eröffnet den 

Stadtbücherei fährt  
zur Leipziger Buchmesse

Schild der Stadtbücherei Forchheim

Die Forchheimer Stadtbücherei 
bietet 2024 eine Tagesfahrt zur Buch-
messe nach Leipzig an: Am Samstag, 
23.03.2024, geht es mit dem Bus nach 
Leipzig. Abfahrt ist um 6 Uhr, die Rück-
kunft ist für ca. 22 Uhr geplant. Für Fahrt, 
Eintritt Buchmesse und Info-Tasche 
ist ein Gesamtpreis von 53,00 Euro an-
gesetzt, die Karten gibt es ausschließ-
lich im Vorverkauf der Stadtbücherei in 
der Spitalstraße 3 in Forchheim.
Die Leipziger Buchmesse informiert 
umfassend über Neuerscheinungen 
auf dem deutschen und europäischen 
Markt in allen Bereichen der Literatur 
vom Roman über das Sachbuch bis 
hin zu den neuen Medien. Unzählige 
Lesungen innerhalb der Veranstaltungs-
reihe „Leipzig liest“ werden überall 
in den Messehallen angeboten. Die 
Manga Comic Con mit ihren farben-
frohen Szenen rund um Comic, Manga, 
Cosplay und Games ist längst ein unver-
zichtbarer Bestandteil des Angebots auf 
der Leipziger Buchmesse. „Alles außer 
flach!“ ist das Motto der beiden Gast-
länder Niederlande und Flandern.
Die Karten kosten 53,00 Euro und be-
inhalten die Busfahrt von Forchheim 
direkt zur Messe Leipzig und zurück, den 
Messeeintritt und eine Info-Tasche.
Informationen:  
https://stadtbuecherei.forchheim.de/ und  
https://stadtbuecherei.forchheim.de/ 
veranstaltungen/leipziger-buchmesse/
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Wann: 15.02.24
Reiseleiter: Toni Eckert
Kosten: 39 Euro pro Person  
(inkl. Busfahrt, Reiseleitung, Führungen)
Anmeldung und Information:   
www.vhs-forchheim.de, VHS-Zentrum 
Forchheim, Hornschuchallee 20,   
Tel. 09191 86-1060

Haus Marteau:  
Meisterkurs für Oboe
Prof. Clara Dent-Bogányi gibt im Meister-
kurs für Oboe in der Internationalen 
Musikbegegnungsstätte Haus Marteau 
den Teilnehmenden „den letzten 
Schliff“. Die Dozentin ist Professorin für 
Oboe an der Hochschule für Musik in 
Nürnberg und konzertiert als Solistin 
mit renommierten Orchestern. Ihre 
Meisterschüler*innen präsentieren 
einen klassischen Kammermusikabend 
auf internationalem Niveau.

Wann: 30.o1.24, 19 Uhr
Wo: Kulturraum St. Gereon
Eintritt: 15 Euro (erm. 12 Euro)
Kartenvorverkauf:  
Buchhandlung s’blaue Stäffala
Informationen: www.vhs-forchheim.de 
oder im VHS-Büro, Hornschuchallee 20, 
Tel. 09191 86-1060

Prof. Clara Dent-Bogányi  
 Foto: Gudrun Wesp

dass das Stück beginnt. Zum Beginn des 
neuen Jahres verwandelt sich das Foyer 
des Jungen Theaters Forchheim in eine 
Kunstgalerie mit Bildern der (Hobby-)
Fotografen von #forchheimshots.

Stühle im Jungen Theater Forchheim
 Foto: #forchheimshots
Die grundlegende Idee dahinter: Jede 
Person, die eine Kamera und einen 
Instagram-Account besitzt, kann mit-
machen, solange in den Fotos ein Stück 
von Forchheim im Mittelpunkt steht. 
Alles darf fotografiert und auf Insta-
gram hochgeladen werden. Bei der Aus-
stellung im Jungen Theater handelt es 
sich um Bilder, die von einer Gruppe von 
#forchheimshots-Fotografen am 1. April 
2023 bei der Veranstaltung des „Bier-
Jams“ gemacht wurden.
Wann: Die Bilder sind bis zum Ende des 
Jahres im Foyer des Jungen Theater 
Forchheim zu sehen.
Wo: Junges Theater Forchheim, 
Kasernstr. 9

Kulturtermine  
des Landkreises
Studienfahrt nach Schweinfurt
Besuch der Sonderausstellung „Idyllen 
in Franken, Thüringen und Sachsen 
von Traugott Faber, Johann Adam Klein 
und Karl August Lebschée“ zur Kunst 
der Malerei der Romantik im Museum 
Schäfer in Schweinfurt.
Im Anschluss Besuch des Marktplatzes 
mit Rathaus aus der Renaissance und 
dem Geburtshaus des Orientalisten 
und Dichters der Romantik Friedrich 
Rückert.
Programm: Abfahrt: ab 8 Uhr (Halte-
stellen Ebermannstadt und Forch-
heim), Führung Museum ca. 10 Uhr, 
Rathausführung und Rückertdenkmal 
ca. 14 Uhr, Rückankunft Forchheim ab  
ca. 18 Uhr

4. Februar, um 17 Uhr, im Forchheimer 
Pfalzmuseum, bei der die Magie von 
Feuer und Eisen erlebbar wird.
Die Intensivführung zur Lebenswelt der 
Kelten findet im Archäologiemuseum 
Oberfranken statt. Im Anschluss tauchen 
die Gäste in eine kurze magische Spiel-
szene ein: Sie sind beim Initiationsritus 
eines neuen Druiden dabei und be-
grüßen mit ihm die kraftvolle Energie 
des aufkeimenden Frühlings!
Wann: 04.02.24, 17 Uhr
Führungsgebühr: 12 Euro
Information und Anmeldung:
Pfalzmuseum Forchheim,  
Kapellenstr. 16,
Tel. 09191 714384,  
kaiserpfalz@forchheim.de

Highlight-Führung  
im Pfalzmuseum
Interessante und überraschende High-
lights können Besucher*innen bei der 
öffentlichen Führung am Sonntag, 28. 
Januar, um 14.30 Uhr im Pfalzmuseum 
Forchheim entdecken.
Ganz spontan ist der Streifzug durch 
die Kaiserpfalz jeden letzten Sonntag 
im Monat möglich: Die Tour ist ab-
wechslungsreich und führt durch das 
gesamte ehemalige fürstbischöfliche 
Schloss und die darin beheimateten drei 
Spezialmuseen: Eine gute Gelegenheit, 
das Archäologiemuseum Oberfranken, 
das Stadtmuseum und das Trachten-
museum näher kennenzulernen und die 
wertvollen gotischen Wandmalereien 
aus dem 14. Jahrhundert zu entdecken.
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. 
Die Führungsgebühr inklusive Eintritt 
kostet sieben Euro.

Kaiserpfalz

#forchheimshots  
im Jungen Theater
Das Foyer eines Theaters ist eigent-
lich nur dafür bekannt, dass Gäste dort 
mit einem Getränk in der Hand warten, 
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Abs. 2, vom Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach 
§ 3 Abs. 2 S. 4, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Der Entwurf der Ergänzungssatzung ist mit der Planzeichnung 
und der Planbegründung in der Zeit vom

22.01.2024 – 23.02.2024
Digital/ online zur Einsicht bereitgestellt. Über die Homepage 
der Stadt Forchheim können die Unterlagen unter
https://www.forchheim.de/bauen-und-wohnen-
planen/entwicklung-planung/bauleitplanung/ 
aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen/
eingesehen werden.

Zudem liegt der Entwurf der Ergänzungssatzung mit den 
aufgeführten zugehörigen Planunterlagen während des vor-
genannten Zeitraums der Öffentlichkeitsbeteiligung während 
der allgemein bekannten Dienststunden bei der Stadt Forch-
heim (Stadtbauamt Forchheim, Birkenfelderstraße 4, Erd-
geschoss, im Foyer des Stadtbauamts, gläserne Tür, Eingang 
zum Stadtplanungsamt) öffentlich aus. Über den Inhalt der 
Auslegung wird durch Frau Koepf (09191/714478) oder Herrn 
Vielberg (09191/714302) fernmündlich Auskunft erteilt. Er-
gänzend besteht die Möglichkeit, nach vorher erfolgter tele-
fonischer Terminvereinbarung unter o.g. Telefonnummern 
vor Ort persönlich Auskunft erteilt zu bekommen.

Jedermann hat während der Anhörung Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung. Es können Anregungen schriftlich 
vorgebracht oder während der Dienststunden nach vorheriger 
Vereinbarung zur Niederschrift der Stadt Forchheim erklärt 
werden. Anregungen oder Bedenken, die auf schriftlichem 
oder elektronischem Wege übermittelt werden, können nur 
berücksichtigt werden, wenn die postalischen Adressdaten 
des Absenders zweifelsfrei angegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 
6 Satz 1 BauGB bei der Beschlussfassung über die Flächen-
nutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben, wenn die 
Stadt Forchheim den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Flächennutzungsplanänderung nicht von Bedeutung ist.

Hinweis zum Datenschutz: Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe e (DSGV) i. v. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Stellungnahmen ohne vollständige Absenderangaben er-
halten keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Forchheim,
STADT FORCHHEIM

gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
der Stadt Forchheim

Gremiensitzungen  
des Stadtrates Forchheim
Diese Sitzungen sind öffentlich:
• 25.01.2024, 16:00 Uhr, Sitzung des Stadtrates, Ritter-von-

Traitteur-Aula - Egloffsteinstr. 43 (Parkseite), 91301 Forch-
heim

• 29.01.2024, 16:15 Uhr, Sitzung des Bauausschusses, 
Soccerhalle - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 14, 91301 
Forchheim

Änderungen vorbehalten. Aktuelle Termine im Rats-  
und Bürgerinformationssystem unter  
https://forchheim.gremien.info

Stadtbauamt

I. Bekanntmachung - Vollzug  
des Baugesetzbuches (BauGB)
Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB
Ergänzungssatzung (Neuaufstellung) Gebiet Forchheim 
Buckenhofen, Bereich „Buckenhofener Straße 93 a“
Anlass, Ziel und Verfahren der Planung
Der Stadtrat hat am 30.11.2023 die Aufstellung der o.g. Er-
gänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB beschlossen. 
Im Moment ist die Fläche mit Wiese und vereinzelt Obst-
bäumen belegt. Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück 
teilweise als Fläche für die Landwirtschaft, Grünfläche und 
Dorfgebiet eingetragen. Um dort den Bau eines Einfamilien-
hauses zu ermöglichen, soll die Ergänzungssatzung Baurecht 
an dieser Stelle schaffen.
Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 0,3 ha und umfasst 
Teilflächen des Flurstücks 57 der Gemarkung Buckenhofen.
Verfahren

Die Aufstellung der Ergänzungssatzung erfolgt gemäß § 34 Abs. 
6 BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. Im ver-
einfachten Verfahren wird von der frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen. Zudem wird 
gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 4 
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III.
Zuschussempfänger

(1) Zuschussempfänger sind freigemeinnützige Träger von 
Kindertageseinrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich 
der Stadt Forchheim gelegen sind.

(2) Zuschüsse werden nur an freigemeinnützige Träger ge-
währt, die entsprechend geltender gesetzlicher Vor-
schriften bereit und in der Lage sind, Kindertagesein-
richtungen zu betreiben.

IV.
Zuschussvoraussetzungen

(1) Der freigemeinnützige Träger verfügt über eine für den Be-
trieb der Kindertageseinrichtung gültige Betriebserlaub-
nis nach Art. 9 BayKiBiG i. V. m. § 45 SGB VIII.

(2) Pädagogische Leistung des freigemeinnützigen Trägers 
hat zwischen einem Anstellungsschlüssel von 1:9,0 
und dem Mindestanstellungsschlüssel gemäß § 17 AV-
BayKiBiG von 1:11,0 zu liegen. Eine durch die Über-
schreitung des Mindestanstellungsschlüssels von 1:11,0 
bedingte Kürzung der staatlichen Förderung hat der frei-
gemeinnützige Träger selbst zu verantworten und kann 
nicht auf den ungedeckten Betriebskostenaufwand an-
gerechnet werden.

(3) Die im Stadtgebiet Forchheim wohnhaften Kinder werden 
ohne Rücksicht auf ihre Nationalität, Konfession, soziale 
Herkunft und sonstigen persönlichen Eigenschaften auf-
genommen, soweit und solange dessen anerkannte Platz-
zahl ausreicht. Auf Art. 11 BayKiBiG wird hingewiesen.

(4) Kinder mit Wohnort außerhalb der Stadt Forchheim können 
in Kindertageseinrichtungen freigemeinnütziger Träger auf-
genommen werden, sofern der freie Betreuungsplatz zum 
Anmeldezeitpunkt nicht für ein Kind aus der Stadt Forch-
heim benötigt wird. Die Aufnahme auswärtiger Kinder in 
Kindertageseinrichtungen freigemeinnütziger Träger be-
darf stets einer Absprache mit der Stadt Forchheim.

(5) Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund soll 
mindestens 10% in Kindertageseinrichtungen freigemein-
nütziger Träger betragen.

(6) Die freigemeinnützigen Träger von Kindertagesein-
richtungen haben am jährlichen Anmeldeverfahren der 
Stadt Forchheim teilzunehmen.

(7) Eine verbindliche schriftliche Zu- bzw. Absage eines Be-
treuungsplatzes an die Personensorgeberechtigten darf 
erst nach der finalen Abstimmung zwischen den frei-
gemeinnützigen Trägern von Kindertageseinrichtungen 
und der Stadt Forchheim erfolgen.

V.
Zuschusshöhe

(1) Die Stadt Forchheim erklärt sich bereit, im Rahmen ihrer 
finanziellen Leistungsfähigkeit als freiwillige Leistung 
für die freigemeinnützigen Träger von Kindertagesein-
richtungen in der Stadt Forchheim neben der gesetz-
lichen Förderung nach Art. 18 BayKiBiG den ungedeckten 
Betriebskostenaufwand bis zur Höhe von bis zu 10% des 
kommunalen jährlichen Zuschusses zu übernehmen.

Übersichtsplan zur Ergänzungssatzung N. 9/13  
(NEUAUFSTELLUNG) Gebiet Forchheim Buckenhofen,   
Bereich „Buckenhofener Straße 93 a“

0 250 500

GEBIET FORCHHEIM - BUCKENHOFEN

ERGÄNZUNGSSATZUNG NR. 9/13

Übersichtslageplan zum

- NEUAUFSTELLUNG -

BEREICH "BUCKENHOFENER STRASSE 93 A"

Amt für Jugend, Bildung,  
Sport und Soziales

Richtlinie zur Gewährung von 
freiwilligen Bezuschussungen 
der Kindertageseinrichtungen 

freigemeinnütziger Träger  
in der Stadt Forchheim

I.
Gegenstand der Förderung

Diese Richtlinie regelt die Art und Weise sowie den Umfang 
der Beteiligung der Stadt Forchheim an den ungedeckten Be-
triebskostenaufwand von Kindertageseinrichtungen in frei-
gemeinnütziger Trägerschaft in der Stadt Forchheim, die nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Bayerisches Kinderbildungs- 
und betreuungsgesetz (BayKiBiG) betrieben werden.

II.
Rechtsgrundlagen

Es gelten insbesondere folgende Rechtsgrundlagen in der 
jeweils aktuellen Fassung:
• Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe 

(SGB VIII)
• Bayerisches Kinderbildungs- und betreuungsgesetz 

(BayKiBiG)
• Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG)
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(2) Gleichzeitig tritt die Richtlinie für die freiwillige Be-
zuschussung von Kindergärten und Kinderkrippen freier 
Träger in der Stadt Forchheim aus dem Jahr 2009 außer 
Kraft.

Forchheim, 22.12.2023

gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
Stadt Forchheim

Satzung über die Benutzung  
der städtischen 

Kindertageseinrichtungen
Die Stadt Forchheim erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 
1 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zu-
letzt geändert durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 
2022 (GVBl. S. 374) folgende Satzung:

ALLGEMEINES
§ 1

Gegenstand der Satzung; öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt Forchheim betreibt die städtischen Kindertages-

einrichtungen als öffentliche Einrichtungen im Sinne von 
Art. 21 GO und verfolgt ausschließlich unmittelbar und ge-
meinnützige Zwecke. Ihr Besuch ist freiwillig.

(2) Die städtischen Kindertageseinrichtungen sind Ein-
richtungen im Sinne des Bayerischen Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und richten sich an Kinder 
verschiedener Altersgruppen gemäßArt. 2 Abs. 1 Nr. 1-4 
BayKiBiG.

(3) Jede dieser Einrichtungen hat die Grundsätze ihrer 
Bildungs- und Erziehungsarbeit in einer einrichtungs-
bezogenen pädagogischen Konzeption schriftlich dar-
zulegen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Zur 
Qualitätssicherung in der jeweiligen Einrichtung wird 
jährlich eine Elternbefragung oder eine sonstige gleicher-
maßen geeignete Maßnahme durchgeführt.

(4) Das Betreuungsjahr in den Kindertageseinrichtungen 
beginnt am 01.09. eines Jahres und endet am 31.08. des 
darauffolgenden Jahres.

§ 2
Buchungszeiten und Gebühren

(1) Die Mindestbuchungszeit beträgt im Krippen- und Kinder-
gartenbereich vier Stunden täglich bzw. 20 Stunden 
wöchentlich.

(2) Bei der Betreuung im Krippenbereich wird während der 
Eingewöhnungsphase für einen Monat eine Betreuung 
unter vier Stunden täglicher Nutzungszeit angeboten; 
es wird in dieser Zeit der Buchungsfaktor 2-3 Wochen-
stunden abgerechnet.

(3) Hinsichtlich der Buchungszeiten wird eine schriftliche 
Vereinbarung mit den Personensorgeberechtigten ge-
schlossen.

(2) Zuwendungen und Zuschüsse von übergeordneten 
Organisationseinheiten (z.B. Erzdiözese Bamberg, 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern, etc.) und 
vom freigemeinnützigen Träger selbst sind als Eigenmittel 
zu betrachten und bei der Ermittlung des ungedeckten 
Betriebsaufwands nicht als Einnahmen anzusetzen. Als 
Einnahmen sind aber Zuschüsse oder Spenden anderer 
außenstehender Organisationen oder Firmen anzugeben, 
die dem freigemeinnützigen Träger gewährt werden. Dies 
gilt insbesondere für Geldleistungen zur Sicherung eines 
Platzkontingents in der Einrichtung.

VI.
Antragsverfahren

(1) Die Gewährung des Zuschusses bedarf eines schriftlichen 
Antrags durch den freigemeinnützigen Träger an die Stadt 
Forchheim.

(2) Nach Vorlage der auf das Kindergartenjahr bezogenen 
Jahresrechnung (Einnahmen-/Ausgabenrechnung oder 
Gewinn- und Verlustrechnung) durch den freigemein-
nützigen Träger wird die Prüfung des ungedeckten Be-
triebsaufwands von der Stadt Forchheim vorgenommen.

(3) Die vollständigen Unterlagen sind hierzu vom freigemein-
nützigen Träger der Stadt Forchheim nach Ablauf des 
Kindergartenjahres jedoch spätestens zum Jahresende 
des Kindergartenjahres vorzulegen, für das eine Defizit-
übernahme beantragt wird.

(4) Sollten nach der Antragstellung durch den freigemein-
nützigen Träger wesentliche Veränderungen auftreten, 
sind diese unverzüglich der Stadt Forchheim mitzuteilen.

(5) Die Stadt Forchheim behält sich vor, die zweckent-
sprechende Verwendung der Zuschüsse zu prüfen.

VII.
Auszahlungsverfahren

Nach Prüfung der Jahresrechnung durch die Stadt Forchheim 
erfolgt bei Feststellung eines Zuschussbedarfs die Auszahlung 
auf das Bankkonto des Antragstellers.

VIII.
Schlussbestimmungen

(1) Verweigert ein freigemeinnütziger Träger die Einsichtnahme 
in die für die Zuschussgewährung notwendigen Unterlagen, 
Bücher und Belege, so kann der Zuschuss von der Stadt 
Forchheim ganz oder teilweise zurückgefordert werden.

(2) Bestehen zwischen einem freigemeinnützigen Träger und 
der Stadt Forchheim zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung 
dieser Richtlinie bereits Vereinbarungen für die Re-
finanzierung von Investitionen an Gebäuden, so bleiben 
diese durch diese Richtlinie unberührt.

(3) Die Stadt Forchheim und der freigemeinnützige Träger 
sind berechtigt, von dieser Richtlinie abweichende Verein-
barungen zu treffen, wenn diese nicht mit Mehrkosten für 
die Stadt verbunden sind und dadurch eine Verwaltungs-
vereinfachung für beide Seiten zu erwarten ist.

IX.
Inkrafttreten

(1) Die Richtlinie tritt zum 01.01.2024 in Kraft.
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(3) Sollten sich aufgrund festgestellter Bedarfe andere 
Öffnungszeiten als die unter § 5 Abs. 1 festgelegten als er-
forderlich erweisen, können diese unter Berücksichtigung 
der Belange aller Betroffenen entsprechend angepasst 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft die jeweilige Ein-
richtungsleitung mit der Stadt Forchheim als deren Träger.

(4) Außerhalb der unter § 5 Abs. 1 und 3 festgelegten Öffnungs-
zeiten sind an Wochenenden, an gesetzlichen Feiertagen, 
am 24.12. sowie 31.12. jeweils ganztägig, und am Faschings-
dienstag sowie am Annafestmittwoch jeweils nachmittags 
die städtischen Kindertageseinrichtungen geschlossen.

(5) Die Anzahl der Schließtage muss den gesetzlichen Vor-
gaben entsprechen und darf 30 Öffnungstage nicht über-
schreiten. Die Schließtage bzw. -zeiten für die jeweilige 
Einrichtung werden vom Träger und der jeweiligen Ein-
richtungsleitung festgelegt und den Personensorge-
berechtigten rechtzeitig, in der Regel zu Beginn des 
Betreuungsjahres, bekanntgegeben.

(6) Die Beschäftigten der städtischen Kindertagesein-
richtungen haben die Möglichkeit, gemeinsam an einem 
Betriebsausflug teilzunehmen und die Einrichtung an 
diesem Tag innerhalb der zulässigen Schließtage zu 
schließen.

(7) In den Sommerschulferien sind die städtischen Kinder-
tageseinrichtungen an mindestens zwei zusammen-
hängenden Wochen geschlossen. Die Stadt Forchheim be-
hält es sich vor, während der anderen Schulferien und in 
sonst begründeten Fällen (z.B. an Brückentagen zwischen 
Feiertagen) diese Einrichtungen zu schließen bzw. den Be-
trieb einzuschränken (sog. Bedarfstage oder -wochen), 
wenn erfahrungsgemäß während solcher Zeiten nur 
wenig Kinder anwesend sind bzw. sonstige Umstände 
(z.B. Energieeinsparung) eine solche Schließung oder Ein-
schränkung rechtfertigen. Die täglichen Öffnungszeiten 
der Einrichtungen an den geplanten Bedarfstagen/Ferien-
öffnungen (insbesondere während der Sommerferien) 
können eingeschränkt werden, wenn bei den Personen-
sorgeberechtigten kein Bedarf für längere Öffnungszeiten 
besteht. Der Betreuungsbedarf wird bei den Personen-
sorgeberechtigten durch die jeweilige Einrichtungsleitung 
zur Planungssicherheit für beide Seiten rechtzeitig im Vor-
feld verbindlich abgefragt.

AUFNAHMEBESTIMMUNGEN
§ 6

Allgemeine Grundsätze für die Aufnahme
(1) Über die Aufnahme der Kinder in eine städtischen Kinder-

tageseinrichtung entscheidet zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stadt Forchheim, vertreten durch die Leitung 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung, nach Maßgabe der 
§§ 7 und 8 dieser Satzung.

(2) Die städtischen Kindertageseinrichtungen sind für Kinder 
bestimmt, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Forch-
heim haben. Auswärtige Kinder, die ihren Wohnsitz nicht 
in Forchheim haben, können in begründeten Einzelfällen 
aufgenommen werden, sofern freie Betreuungsplätze ver-
fügbar sind.

(4) Die Kontrolle über die Einhaltung der vereinbarten 
Buchungszeiten obliegt der Leitung der jeweiligen Ein-
richtung.

(5) Für die Benutzung der städtischen Kindertagesein-
richtungen sowie für die Verpflegung innerhalb dieser 
erhebt die Stadt Forchheim Gebühren nach Maßgabe 
einer gesondert erlassenen Gebührensatzung über die Be-
nutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen.

§ 3
Personal

(1) Die Stadt Forchheim stellt im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen das für den ordnungsgemäßen Betrieb ihrer 
Kindertageseinrichtungen notwendige pädagogische 
Personal (§ 16 AVBayKiBiG) zur Verfügung.

(2) Die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder werden 
durch geeignetes und ausreichendes pädagogisches 
Personal gesichert. Hierbei sind der Anstellungs- und Quali-
fikationsschlüssel einzuhalten. (§§ 15-17 AVBayKiBiG)

§ 4
Elternbeiräte

(1) Bei allen städtischen Kindertageseinrichtung ist ein Eltern-
beirat zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von 
Sorgeberechtigten, pädagogischem Personal und Träger 
einzurichten. Der Elternbeirat wird jährlich zu Beginn des 
Betreuungsjahres in der Regel von den Personensorge-
berechtigten gewählt.

(2) Aufgaben und Befugnisse des Elternbeirats ergeben sich 
im Übrigen aus Art. 14 BayKiBiG.

§ 5
Öffnungs- und Kernzeiten, Schließtage, Ferien

(1) Die Öffnungs- und Kernzeiten für die städtischen Kinder-
tageseinrichtungen werden von den Einrichtungsleitungen 
in Absprache mit der Stadt Forchheim als deren Träger fest-
gelegt. Sie sind in der jeweiligen Konzeption der Einrichtung 
enthalten und werden in der Einrichtung ausgehängt.
a) Die Öffnungszeiten für alle städtischen Einrichtungen 

mit Ausnahme des städtischen Kinderhortes be-
tragen in der Regel von Montag bis Donnerstag 07.00 
– 17.00 Uhr sowieam Freitag 07.00 – 16.00 Uhr.

b) Die Öffnungszeiten für den städtischen Kinderhort 
betragen in der Regel von Montag bis Freitag 11.15 – 
16.30 Uhr.

c) Die Kernzeit für alle städtischen Kinderkrippen und 
-gärten beträgt in der Regel von Montag bis Freitag 
08.00 – 12.00 Uhr.

(2) Mit der Vorgabe einer Kernzeit soll gewährleistet werden, 
dass die pädagogische Arbeit in der jeweiligen Einrichtung 
geleistet werden kann und in der Regel auch alle Kinder 
in dieser Zeit anwesend sind. Können die Personen-
sorgeberechtigten aus zwingenden Gründen ihr Kind 
nicht innerhalb dieser Zeit betreuen lassen, kann bei 
Krippen- und Kindergartenkindern im Ausnahmefall auch 
eine andere Kernzeit festgelegt werden. Es ist jedoch die 
wöchentliche nach Art. 21 Abs. 4 BayKiBiG festgelegte 
Mindeststundenanzahl von 20 Stunden einzuhalten.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN



Forchheimer Stadtanzeiger - 43 - Nr. 1/2/24

• Kinder alleinerziehender Personensorgeberechtigter, 
die einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung nachgehen

• Kinder von Personensorgeberechtigten, die beide er-
werbstätig sind oder einer Ausbildung nachgehen

• Kinder aus Familien in schwierigen Lebenslagen, die 
einer sozialen Integration bedürfen

(6) Zum Nachweis der Dringlichkeit der Aufnahme sind auf 
Anforderung der Stadt Forchheim entsprechende Belege 
vorzulegen.

§ 8
Anmeldung, Betreuungsvertrag

(1) Die jeweiligen Anmeldetermine werden in der örtlichen 
Presse sowie auf der städtischen Homepage bekannt-
gegeben.

(2) Nachmeldungen in besonders begründeten Einzelfällen 
(z.B. bei Zuzügen) sind während des Betreuungsjahres 
möglich.

(3) Sollten sich die Modalitäten beim Anmeldeverfahren 
ändern, z.B. durch ein zentrales Anmeldeverfahren oder 
durch online-unterstützte Voranmeldemöglichkeiten, 
müssen die Personensorgeberechtigten sich auf diese 
Weise voranmelden.

(4) Die Anmeldung muss durch persönliche Vorsprache der 
Personensorgeberechtigten oder eines bevollmächtigten 
Vertreters der Personensorgeberechtigten des Kindes in 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung oder an dem für 
die Anmeldung festgelegten Ort erfolgen. Die Personen-
sorgeberechtigten sind verpflichtet, alle Angaben zu 
machen, die für eine Platzvergabe entsprechend der 
§§ 6 und 7 dieser Satzung notwendig und nach Art. 27 
BayKiBiG gesetzlich vorgeschrieben sind. Werden An-
gaben verweigert, kann keine Platzvergabe erfolgen.

(5) Der Impfstatus des Kindes und das Vorsorgeunter-
suchungsheft sind bei der Anmeldung des Kindes vorzu-
legen. Sollte eine Vorlage dieser Unterlagen gemäß § 34 
Abs. 10a Infektionsschutzgesetz (IfSG) bis zur Aufnahme 
des Kindes nicht erfolgen, ist die Einrichtung verpflichtet, 
das Gesundheitsamt über die Nichtvorlage durch An-
gabe von Namen und Wohnanschrift der Personen-
berechtigten sowie Name des Kindes zu informieren.

(6) Der Nachweis bezüglich des Masernimmunstatus ist ge-
mäß § 20 Abs. 8 IfSG vor Beginn des Betreuungsverhält-
nisses gegenüber der Einrichtungsleitung zu erbringen, 
da ansonsten eine Aufnahme nicht möglich ist.
Die Bestimmungen des seit 1. März 2020 geltenden 
Masernschutzgesetzes bzw. des § 20 IfSG in der jeweils 
gültigen Fassung sind hierbei zu beachten.

(7) Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, 
Änderungen in der Personensorge sowie Änderungen in 
der Anschrift und telefonischen Erreichbarkeit der Ein-
richtungsleitung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(8) Die Einzelheiten des Benutzerverhältnisses regelt ein Be-
treuungsvertrag, der nach der Zusage eines Platzes mit 
allen Personensorgeberechtigten abzuschließen und von 
diesen auch zu unterschreiben ist. Bei alleiniger Personen

(3) Die Anmeldung gilt grundsätzlich für das gesamte 
Betreuungsjahr vom 01.09. eines Jahres bis zum 31.08. 
des darauffolgenden Jahres.

(4) Während des Betreuungsjahres freiwerdende Plätze 
werden in der Regel wieder belegt, wenn die Personal-
ausstattung der jeweiligen Einrichtung eine Aufnahme 
zulässt und der erforderliche Anstellungs- und Quali-
fikationsschlüssel eingehalten werden kann.

(5) Die Aufnahmezusage wird schriftlich von der jeweiligen 
Einrichtung erteilt. Kann ein Kind nicht aufgenommen 
werden, ergeht durch die Leitung eine schriftliche Absage, 
sobald feststeht, dass das Kind endgültig keinen Platz er-
halten kann.

(6) Kinder, die wegen Mangels an freien Plätzen nicht auf-
genommen werden können, werden in eine Warteliste ein-
getragen, die für das laufende Betreuungsjahr geführt wird. 
Sollte das Kind im laufenden Betreuungsjahr nicht nach-
rücken können, müssen die Personensorgeberechtigten 
das Kind für das darauffolgende Betreuungsjahr er-
neut anmelden. Die Aufnahme bestimmt sich im Übrigen 
nach Maßgabe der in § 7 festgelegten Aufnahmekriterien.

§ 7
Aufnahmekriterien

(1) In den städtischen Kinderkrippen werden Kinder ab dem 
1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres auf-
genommen. Nach Rücksprache mit der Fachaufsicht 
kann von den festgelegten altersmäßigen Aufnahme-
begrenzungen abgewichen werden.

(2) In den städtischen Kindergärten werden Kinder im Alter 
von drei Jahren bis zur Einschulung aufgenommen. Ein 
Kindergartenplatz wird grundsätzlich bis zum Schulein-
tritt vergeben. Freie Betreuungsplätze im Kindergarten 
können nach Rücksprache mit der Fachaufsicht auch an 
Unter-Dreijährige vergeben werden.

(3) Im städtischen Kinderhort werden nur schulpflichtige 
Kinder bis Ende des 6. Schuljahres aufgenommen. Nach 
Rücksprache mit der Fachaufsicht kann von den fest-
gelegten altersmäßigen Aufnahmebegrenzungen ab-
gewichen werden.

(4) In den städtischen Kinderhäusern (Einrichtungen mit 
Krippen- und Kindergartenplätzen) kann während des 
Betreuungsjahres ein fließender Übergang vom Krippen- 
in den Kindergartenbereich erfolgen, wenn das Platz-
angebot und die Personalausstattung dies zulassen.

(5) Die Aufnahme in eine städtische Kindertageseinrichtung 
erfolgt nach sozialen und pädagogischen Gesichts-
punkten, wenn die Nachfrage das Platzangebot über-
steigt. Es werden hierbei vor allem folgende Kriterien be-
rücksichtigt:
• Hauptwohnsitz des Kindes in Forchheim, vorrangig aus 

dem Einzugsgebiet der Einrichtung (Schulsprengel)
• vor dem Schuleintritt: ältere Kinder vor jüngeren (Vor-

schulkinder werden vorrangig aufgenommen),
nach dem Schuleintritt: jüngere Kinder vor älteren
• Kinder, die bereits ein Geschwisterkind in der Ein-

richtung haben
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(7) Die Verabreichung von Medikamenten durch 
pädagogisches Personal an betreute Kinder ist grundsätz-
lich nicht erlaubt. In Ausnahmefällen kann eine Medika-
mentenabgabe erfolgen, wenn ein Kind auf die Abgabe 
des Medikamentes lebensnotwendig angewiesen ist und 
ohne die Verabreichung vom Besuch der Kindertagesein-
richtung dauerhaft ausgeschlossen wäre (z.B. Epilepsie, 
Diabetes, Asthma). In diesen Fällen ist eine schriftliche 
Medikation des Arztes erforderlich, sowie eine schriftliche 
Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten. 
Die Verabreichung des Medikamentes darf nur durch ein-
gewiesenes pädagogisches Personal erfolgen.

§ 10
Beendigung des Benutzungsverhältnisses

(1) Das Benutzungsverhältnis kann beiderseits unter Ein-
haltung einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende 
nur aus zwingenden Gründen beendet werden. Eine 
Kündigung ist jedoch nicht möglich zum Ende des Monats 
Juli, es sei denn, es liegt ein zwingender Grund (z.B. Weg-
zug) vor.

(2) Die Abmeldung des Kindes muss schriftlich durch die 
Personensorgeberechtigten erfolgen.

(3) Erfolgt die Kündigung des Benutzungsverhältnisses 
nicht fristgemäß, ist die Benutzungsgebühr noch für den 
folgenden Monat zu entrichten.

(4) Einer Kündigung bedarf es nicht, wenn das Kind zum Ende 
des Kindergartenjahres in die Schule überwechselt. Für 
die letzten beiden Monate des Kindergartenjahres vor 
Übertritt in die Schule ist eine Kündigung nicht zulässig.

(5) Nach Beendigung der 6. Schulklasse endet das Be-
treuungsverhältnis im Kinderhort ohne die Notwendigkeit 
einer Kündigung.

(6) Ein Kind kann mit Wirkung zum Ende des laufenden 
Monats unter Einhaltung einer mindestens zweiwöchigen 
Kündigungsfrist vom weiteren Besuch der Kindertagesein-
richtung ausgeschlossen werden, insbesondere wenn
a) festgestellt wird, dass eine pädagogische Förderung 

des Kindes nicht mehr möglich ist,
b) es durch wiederholtes sozialunverträgliches Ver-

halten in der Gemeinschaft auffällt, die Gemein-
schaft nachhaltig stört oder einzelne Kinder oder Be-
schäftigte seelisch oder körperlich gefährdet,

c) es über einen längeren Zeitraum (in der Regel ab 
zwei Wochen) unentschuldigt der Einrichtung fern-
bleibt,

d) das Kind die Einrichtung nicht regelmäßig besucht 
oder wenn die Nutzung in erheblichem Umfang von 
den vertraglich festgelegten Buchungszeiten abweicht,

e) die Hol- und Bringzeiten wiederholt und trotz mehr-
facher Ermahnung nicht eingehalten werden,

f) die Benutzungsgebühr oder andere Entgelte (z.B. 
Essensgeld, Spielgeld) trotz Mahnung länger als 
zwei Monate nicht entrichtet wurde,

g) die Personensorgeberechtigten durch falsche An-
gaben einen Betreuungsplatz erhalten haben,

sorgeberechtigung ist ein Sorgerechtsbeschluss vorzu-
legen. Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, 
beim Abschluss des Betreuungsvertrages Angaben zum 
Kind und zu ihrer Person zu machen, soweit diese für 
die Aufnahme und Betreuung des Kindes erforderlich 
sind. Mit Vertragsschluss wird auch die pädagogische 
Konzeption der jeweiligen Einrichtung anerkannt.

(9) Der Betreuungsvertrag wird für ein Betreuungsjahr ab-
geschlossen und verlängert sich jeweils um ein weiteres 
Betreuungsjahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt 
wird.

(10) Bei Eintritt in die Schule endet das Betreuungsverhält-
nis im Kinderhort nach dem Abschluss der 6. Schulklasse 
ohne die Notwendigkeit einer Kündigung.

BENUTZERREGELUNGEN
§ 9

Besuchsregelung, Krankheitsfälle
(1) Der Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen 

muss regelmäßig erfolgen, um den gesetzlichen Bildungs- 
und Erziehungsauftrag sachgerecht erfüllen zu können. 
Die Personensorgeberechtigten sind daher verpflichtet, 
für den regelmäßigen Besuch Sorge zu tragen. Kann ein 
Kind die Einrichtung nicht besuchen, oder erst verspätet 
gebracht werden, ist die Einrichtungsleitung unverzüglich 
zu verständigen.

(2) Eine Erkrankung des Kindes ist der Leitung der jeweiligen 
Einrichtung unverzüglich am ersten Krankheitstag, mög-
lichst unter Angabe des Krankheitsgrundes mitzuteilen; 
die voraussichtliche Dauer der Erkrankung soll angegeben 
werden.

(3) Bei übertragbaren Krankheiten nach § 34 Abs. 1 und 2 IfSG 
darf das Kind die Kindertageseinrichtung nicht besuchen. 
Beim ersten Wiederbesuchstag nach auskurierter über-
tragbarer Erkrankung ist ein entsprechendes ärztliches 
Attest, sofern dieses nach dem Infektionsschutzgesetz 
erforderlich ist, vorzulegen. In allen anderen Fällen darf 
das Kind keinerlei sichtbare oder sonst erkennbare Krank-
heitszeichen mehr aufweisen. Sollten Kinder trotz an-
gegebener Genesung oder Befallfreiheit in der Einrichtung 
erneut Krankheitssymptome oder einen ansteckenden 
Befall aufweisen (z.B. wiederholter Kopflausbefall), kann 
diese Einrichtung den Wiederbesuch von der Vorlage 
eines ärztlichen Attests abhängig machen.

(4) Abs. 3 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied der Wohn-
gemeinschaft des Kindes an einer ansteckenden Krank-
heit leidet.

(5) Personen, die an einer Krankheit nach § 34 Abs. 1 und 2 
IfSG leiden, dürfen Räume der Kindertageseinrichtung 
nicht betreten.

(6) Darüber hinaus besteht auch für alle nicht erkennbaren Be-
sonderheiten bezüglich der Gesundheit oder Konstitution 
des Kindes (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Anfalls-
leiden) Mitteilungspflicht durch die Personensorge-
berechtigten gegenüber der Einrichtungsleitung.
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§ 12
Unfallversicherungsschutz

(1) Für Kinder in den städtischen Kindertageseinrichtungen be-
steht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz gem. § 2 Abs. 
1 Nr. 8 Buchstabe a SGB VII. Die Kinder sind bei Unfällen
a) auf dem direkten Weg zur oder von der Einrichtung,
b) während des Aufenthalts in der Einrichtung und
c) während aller Veranstaltung der Einrichtung, auch 

außerhalb des Grundstücks der Einrichtung
im gesetzlichen Rahmen unfallversichert.

(2) Träger ist die kommunale Unfallversicherung Bayern.
(3) Die Personensorgeberechtigten haben Unfälle auf dem 

Hin- und Rückweg unverzüglich der jeweiligen Ein-
richtungsleitung zu melden. Die Meldung an den Unfall-
versicherungsträger obliegt dem Träger.

§ 13
Datenschutz, Datenverarbeitung

(1) Die Stadt Forchheim als Träger der städtischen Kinder-
tageseinrichtungen erhebt nur Daten, die sie für die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Die 
Daten werden nur für diese Aufgaben verwendet. Die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen werden hierbei beachtet.

(2) Für die Bearbeitung der Anmeldung zur Aufnahme in 
eine städtischen Kindertageseinrichtung sowie für die Er-
hebung der Gebühren werden durch den Träger folgende 
personenbezogenen Angaben gespeichert:
a) allgemeine Daten (Name und Anschrift der Personen-

sorgeberechtigten und des Kindes, Geburtsdaten des 
Kindes sowie weitere zur kassenmäßigen Abwicklung 
erforderlichen Daten)

b) Benutzungsgebühr und Verpflegungsentgelt (Name 
und Anschrift der Personensorgeberechtigten und 
des Kindes, Geburtsdaten des Kindes sowie weitere 
zur kassenmäßigen Abwicklung erforderlichen Daten)

c) Daten zur Aufgabenerfüllung nach dem BayKiBiG bzw. 
des BEP

d) Daten vom Anmeldeformular und des Betreuungsver-
trages

(3) Von Änderungen persönlicher Daten gemäß Abs. 1 ist die 
Einrichtungsleitung umgehend schriftlich zu informieren.

(4) Der Träger ist berechtigt, die für die Förderung nach 
dem BayKiBiG erhobenen und gespeicherten Daten 
der Bewilligungsbehörde zum Zwecke der Prüfung der 
ordnungsgemäßen Verwendung der zugeflossenen Mittel 
bereitzustellen.

(5) Sämtliche Bild- und Tonaufnahmen von Personen-
sorgeberechtigten in den städtischen Kindertagesrein-
richtungen sind untersagt.

(6) Mit Unterschrift des Betreuungsvertrages an die jeweilige 
Einrichtungsleitung wird gem. Art. 6 Abs. 1 a, c DSGVO die 
Einwilligung zu der Verarbeitung personenbezogener Daten 
gegeben, damit im Sinne des Rechtsanspruches ein Be-
treuungsplatz vermittelt werden kann. Die Erhebung und Ver-
arbeitung ist für die Platzvergabe notwendig (§ 67a SGB X).

h) mit den Personensorgeberechtigten kein Einver-
nehmen über die Betreuung des Kindes besteht und 
die Personensorgeberechtigten die Vorgaben der 
Einrichtung in organisatorischer oder pädagogischer 
Sicht nicht einhalten,

i) erkennbar ist, dass die Personenberechtigten an 
einem regelmäßigen Besuch ihres Kindes nicht 
interessiert sind oder eine Mitarbeit verweigern,

j) gesetzlich vorgeschriebene Nachweise (z.B. 
Masernschutz) zum Betreuungsbeginn nicht vor-
liegen und nachträglich geforderte Unterlagen nicht 
fristgerecht abgegeben wurden.

(7) Die Kündigung bedarf der Schriftform.
(8) Über den Ausschluss eines Kindes entscheidet die Stadt 

Forchheim zusammen mit der Einrichtungsleitung nach 
Anhörung der Personensorgeberechtigten schriftlich.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 11

Aufsichtspflicht und Haftung
(1) Auf dem Weg zu und von der städtischen Kindertages-

einrichtung sind die Personensorgeberechtigten für ihre 
Kinder verantwortlich. Sollte das Kind nicht von den 
Personensorgeberechtigten abgeholt werden, ist eine be-
sondere schriftliche Erklärung erforderlich, wer das Kind 
abholen darf. Die abholende Person muss mindestens 18 
Jahre alt sein.

(2) Das Personal der jeweiligen Kindertageseinrichtung übt 
die Aufsicht über die anvertrauten Kinder nur innerhalb 
der unter § 5 aufgeführten Öffnungszeiten aus. Die Ver-
antwortung des Personals für die Kinder beginnt mit dem 
Betreten des zugewiesenen Raumes bzw. der Außenspiel-
fläche nach Übergabe des Kindes an das Personal und 
endet mit der persönlichen Verabschiedung und Über-
gabe des Kindes an dessen Personensorgeberechtigten.

(3) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Kindergartenfest, 
Umzüge) sind die Personensorgeberechtigten selbst für 
ihre Kinder aufsichtspflichtig.

(4) Für Verlust, Verwechslung oder Beschädigung der 
Garderobe und Ausstattung (z.B. Brillen, Geld, Spiel-
sachen) der Kinder wird keine Haftung übernommen.

(5) Die Stadt Forchheim haftet für Schäden, die im Zusammen-
hang mit dem Betrieb der Kindertageseinrichtung ent-
stehen, nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Unbeschadet von Satz 1 haftet die Stadt Forchheim für 
Schäden, die sich aus der Benutzung der Kindertagesein-
richtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich 
die Stadt Forchheim zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
bedient, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(6) Für Personen- und Sachschäden, die den Benutzern der 
Kindertageseinrichtung durch Dritte zugefügt werden, 
haftet die Stadt Forchheim nicht. Eine Haftung der Stadt 
wegen eventueller Verletzung der Aufsichtspflicht bleibt 
unberührt.
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Im Übrigen entsteht diese Gebühr jeweils fortlaufend mit 
Beginn des Monats und ist spätestens bis zum Ersten eines 
Monats im Voraus unabhängig davon zur Zahlung fällig, 
an wie vielen Tagen die Kindertageseinrichtung besucht 
wird. Sie endet mit der Beendigung des Benutzungsver-
hältnisses.

(2) Die Gebührenschuld für das Essensgeld nach § 6 entsteht 
erstmals mit der Anmeldung zur Teilnahme am Mittag-
essen. Im Übrigen entsteht diese Gebühr jeweils fort-
laufend mit Beginn des Monats und ist spätestens bis zum 
Ersten eines Monats im Voraus unabhängig davon zur 
Zahlung fällig, an wie vielen Tagen die Kindertagesein-
richtung besucht wird. Sie endet mit der Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses.

(3) Die Gebühren nach § 3 Abs. 1 und 3 werden für zwölf 
Kalendermonate erhoben.

(4) Bei Aufnahme während des Betreuungsjahres (z. B. bei 
Zuzug, Nachrücken) entsteht die Gebührenschuld zum 
Ersten des jeweiligen Aufnahmemonats. Im Übrigen ent-
steht diese Gebühr jeweils fortlaufend mit Beginn des 
Monats und ist spätestens bis zum Ersten eines Monats im 
Voraus unabhängig davon zur Zahlung fällig, an wie vielen 
Tagen die Kindertageseinrichtung besucht wird. Sie endet 
mit der Beendigung des Benutzungsverhältnisses.

(5) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Forch-
heim ein auf ihr Konto bezogenes SEPA-Lastschriftmandat 
zu erteilen. Die Abbuchung erfolgt spätestens bis zum 15. 
Tag des jeweiligen Monats.

(6) Die Gebührenschuldner erhalten von der Stadt Forchheim 
einen Gebührenbescheid, aus dem hervorgeht, welche 
Leistungen genau in Anspruch genommen werden.

§ 4
Gebührenmaßstab

(1) Die durchschnittliche tägliche Buchungszeit errechnet 
sich aus der tatsächlichen täglichen Buchungszeit be-
zogen auf eine Fünf-Tage-Woche; die tatsächliche tägliche 
Buchungszeit kann dabei variieren.

(2) Die Benutzungsgebühr ist auch dann zu entrichten, wenn 
die Kindertageseinrichtung während der Ferien, an Feier-
tagen, an Schließtagen oder aus sonstigen Gründen ge-
schlossen bleibt (§ 5 der Benutzungssatzung). Die Ge-
bührenpflicht besteht auch im Fall einer vorübergehenden 
Erkrankung, Urlaub oder sonst. vorübergehender Ab-
wesenheit aus persönlichen Gründen fort. Bei Vorliegen 
eines Härtefalles kann aufgrund einer Einzelfallent-
scheidung die Gebühr (teilweise) erlassen werden.

(3) Bei vorübergehender betriebsbedingter oder streik-
bedingter Schließung sowie bei Schließung aufgrund 
behördlicher Anordnung oder infolge höherer Ge-
walt an mindestens elf Betriebstagen innerhalb eines 
Monats werden die Gebühren der Kindertagesein-
richtung anteilig zurückerstattet, wenn keine Ersatz-
lösungen angeboten werden. Schließtage gem. § 5 der 
Benutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Forchheim zählen bei 
der Berechnung nach Satz 1 nicht mit.

(7) Im Rahmen der Mitteilungspflicht werden personen-
bezogene Angaben im Bedarfsfall an das Gesundheitsamt 
weitergeleitet, wenn der Nachweis über eine ärztliche Be-
ratung zum Sinn und Zweck von Impfungen und Vorsorge-
untersuchungen nicht erbracht wird (§ 34 Abs. 10 a IfSG).

§ 14
Gebührensatzung

Die Stadt Forchheim erhebt für die Benutzung ihrer städtischen 
Kindertageseinrichtungen Gebühren nach Maßgabe einer ge-
sonderten Gebührensatzung.

§ 15
Inkrafttreten

(1) Mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrages er-
kennen die Personensorgeberechtigten die Gebühren-
satzung der städtischen Kindertageseinrichtungen mit 
ihren Anlagen in der jeweils gültigen Fassung an.

(2) Diese Satzung tritt am 01.09.2024 in Kraft.
(3) Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung 

für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Forchheim mit 
ihren Anlagen vom 01.09.2019 vollinhaltlich außer Kraft.

Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der 

Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Forchheim (Gebührensatzung)

Die Stadt Forchheim erlässt aufgrund Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), zu-
letzt geändert durch Art. 10b des Gesetzes vom 10. Dezember 
2021 (GVBl. S. 638) folgende Satzung:

§ 1
Gebühren

(1) Für die Benutzung der städtischen Kindertagesein-
richtungen erhebt die Stadt Forchheim Gebühren (Be-
nutzungsgebühren).

(2) Zusätzlich werden Spiel-, Essens- und Getränkegeld er-
hoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind
a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in 

eine der städtischen Kindertageseinrichtungen auf-
genommen worden ist,

b) die weiteren Unterhaltsverpflichteten im Sinne des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die die Aufnahme 
des Kindes in eine der städtischen Kindertagesein-
richtungen veranlasst haben.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld nach § 5 entsteht erstmals mit dem 
Tag der Aufnahme des Kindes in eine städtischen Kinder-
tageseinrichtung (Beginn des Benutzungsverhältnisses).
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§ 5
Benutzungsgebühren

(1) Für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen 
werden für jeden angefangenen Monat folgende Gebühren erhoben:

a) Betreuung in der Kinderkrippe
Bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungszeit von
bis drei Stunden 120,00 €
über drei bis vier Stunden 150,00 €
über vier bis fünf Stunden 175,00 €
über fünf bis sechs Stunden 200,00 €
über sechs bis sieben Stunden 220,00 €
über sieben bis acht Stunden 245,00 €
über acht bis neun Stunden 275,00 €
über neun Stunden 310,00 €
b) Betreuung im Kindergarten
Bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungszeit von
drei bis vier Stunden 80,00 €
über vier bis fünf Stunden 88,00 €
über fünf bis sechs Stunden 96,00 €
über sechs bis sieben Stunden 104,00 €
über sieben bis acht Stunden 112,00 €
über acht bis neun Stunden 120,00 €
über neun Stunden 128,00 €
c) Betreuung im Kinderhort
Bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungszeit von
bis vier Stunden 95,00 €
über vier bis fünf Stunden 104,50 €
über fünf bis sechs Stunden 114,00 €
über sechs bis sieben Stunden 123,50 €
über sieben bis acht Stunden 133,00 €
über acht bis neun Stunden 142,50 €
über neun bis zehn Stunden 152,00 €

§ 6
Tagestarife

(1) Benötigen die Personensorgeberechtigten für be-
sondere, ausnahmsweise anfallende Einzelereignisse längere 
Buchungszeiten als im Betreuungsvertrag festgelegt, können 
sie nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung über Tages-
tarife ihr Kind an diesem Tag länger in der Einrichtung be-
treuen lassen. Die Tagestarife haben folgende Höhe:

a) Kindergartenbereich:
zusätzl. Betreuung von max. 2 Std. = 8,00 €
zusätzl. Betreuung von über 2 Std. = 10,00 €

b) Krippenbereich:
zusätzl. Betreuung von max. 2 Std. = 12,00 €
zusätzl. Betreuung von über 2 Std. = 15,00 €

§ 7
Weitere Gebühren

(1) Neben den Benutzungsgebühren gem. §§ 5f. fallen 
noch weitere Gebühren an, die von den Personensorge-
berechtigten zu entrichten sind.

(4) Für Krippen- und Kindergartenkinder beträgt die Mindest-
buchungszeit gem. Art. 21 Abs. 4 BayKiBiG vier Stunden 
täglich bzw. 20 Wochenstunden. In der Eingewöhnungs-
zeit beträgt die Buchungszeit bei Krippenkindern ab-
weichend von Satz 1 zwei bis drei Stunden täglich bzw. 
10-15 Wochenstunden. Die Abrechnung der reduzierten 
Buchungszeit in der Eingewöhnungsphase bei Krippen-
kindern gilt maximal für einen Monat, danach gilt die 
Mindestbuchungszeit von 20 Wochenstunden oder die in 
Anspruch genommene Buchungskategorie.

(5) Können die Personensorgeberechtigten aus zwingenden 
Gründen ihr Kind nicht innerhalb der festgelegten Mindest-
buchungszeit betreuen lassen, kann bei Krippen- und 
Kindergartenkindern im Ausnahmefall auch eine andere 
Lage der Betreuungszeit festgelegt werden. Es ist jedoch 
die wöchentliche nach Art. 21 Abs. 4 BayKiBiG festgelegte 
Mindeststundenanzahl von 20 Stunden einzuhalten.

(6) Für Kindergartenkinder die bis 12.00 Uhr abgeholt werden, 
kann kein warmes Mittagessen angeboten werden.

(7) Die Buchungszeit ist von den Personensorgeberechtigten 
anhand eines Buchungsbelegs in einem Betreuungsver-
trag festzulegen. Sie kann bei dringendem Bedarf (z.B. 
veränderte Arbeitszeiten der Personensorgeberechtigten) 
während des Betreuungsjahres verändert werden. Die Ver-
änderung der Buchungszeit ist von den Personensorge-
berechtigten mit einer Frist von vier Wochen zum Monats-
ende vorher anzukündigen und im Buchungsbeleg zum 
Betreuungsvertrag schriftlich abzuändern und zu unter-
schreiben. Nur in begründeten dringenden Ausnahme-
fällen kann die Ankündigungsfrist für eine Umbuchung 
unterschritten werden. Mündliche Ankündigungen von Um-
buchungen sind nicht rechtswirksam und nicht bindend.

(8) Die Buchungszeiten sind einzuhalten. Die Bring- und 
Holzeiten liegen innerhalb der Buchungszeiten. Werden 
diese erheblich (als erheblich gelten Zeiten ab täglich 
einer Stunde an fünf Tagen im Monat) überzogen, wird 
die Benutzungsgebühr für die jeweils nächsthöhere 
Buchungsstufe im darauffolgenden Monat verrechnet.

(9) Eine Höherbuchung der Betreuungszeit kann nur dann 
erfolgen, wenn die personelle Ausstattung in der Ein-
richtung dies zulässt, insbesondere sind die Vorgaben des 
BayKiBiG zum Anstellungs- und Qualifikationsschlüssel 
bei Höherbuchungen einzuhalten.

(10)Besucht ein Schulkind den städtischen Kinderhort auch 
während der Ferien, wird zu Beginn des Betreuungsjahres 
für die Ferienbuchungen gemäß § 24 Abs. 2 AVBayKiBiG 
die Differenz der in Anspruch genommenen höheren er-
rechneten durchschnittlichen Buchungszeitenstufe ein-
malig abgerechnet.

(11)Bei Ausschluss aus einer städtischen Kindertagesein-
richtung gemäß §10 der Benutzungssatzung für die 
städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Forch-
heim entfällt die Gebühr für die Dauer des Ausschlusses.

(12)Es besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung, wenn 
die Buchungszeiten nicht voll ausgenutzt werden. Ebenso 
ist es nicht möglich, nicht genutzte Buchungszeiten mit 
Überziehung der Buchungszeiten zu verrechnen.
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(4) Unberührt davon bleibt die Zahlungspflicht für die 
anderen in Anspruch genommenen Leistungen gem. § 6 
dieser Satzung.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.09.2024in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Ge-

bühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 
der Stadt Forchheim vom 01.09.2019 vollinhaltlich außer 
Kraft.

 
Forchheim,

Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
Stadt Forchheim

Finanzverwaltung

Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung

der von der Stadt Forchheim verwalteten 
Vereinigten Pfründnerstiftungen Forchheim 
 für das Haushaltsjahr 2023
Der Stadtrat hat am 28.02.2023 die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2023 beschlossen.
Das Landratsamt Forchheim als Rechtsaufsichtsbehörde hat 
die nach Art. 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderliche 
Genehmigung mit Schreiben vom 11.12.2023, Az.: 2/21-9410, 
erteilt.
Aufgrund dessen konnte die Haushaltssatzung am 15.12.2023 
ausgefertigt werden und wird nunmehr hiermit gemäß Art. 65 
Abs. 3 der Gemeindeordnung bekannt gemacht.

I.
Haushaltssatzung der

Vereinigten Pfründnerstiftungen Forchheim
für das Haushaltsjahr

2023
Aufgrund Art. 20 Abs. 3 des Stiftungsgesetzes in Verbindung 
mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Forch-
heim folgende Haushaltssatzung:

§ 1
1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Vereinigten 

Pfründnerstiftungen Forchheim für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.1 im Ergebnishaushalt mit
dem Gesamtbetrag der Erträge 939.720 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 891.420 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von + 48.300 €

1.2 im Finanzhaushalt

(2) Diese Gebühren (Essensgeld ausgenommen) werden 
monatlich im Voraus fällig und durch Abbuchung ein-
gezogen. Das Essensgeld wird entsprechend der jeweiligen 
Inanspruchnahme im darauffolgenden Monat durch Ab-
buchung erhoben. Im Übrigen gilt Abs. 2 Buchstabe b.
a) Essensgeld pro Mahlzeit

Mittagessen in der Kinderkrippe 2,80 €
Mittagessen im Kindergarten 3,00 €
Mittagessen im Kinderhort 3,60 €
Zwischenmahlzeit 1,50 €

b) Die Preise pro Mittagsmahlzeit gelten bei einer Zu-
bereitung des Mittagessens in der jeweiligen Ein-
richtung. Wird eine Einrichtung durch eine Firma be-
liefert, gelten die Preise pro Mahlzeit, die mit dem 
Dienstleister jeweils vertraglich vereinbart wurden. Eine 
direkte Abrechnung des Mittagessens zwischen den 
Personensorgeberechtigten und dem Essenslieferanten 
über ein Abrechnungssystem ist hierbei möglich.

c) Das Getränkegeld, welches monatlich erhoben 
werden kann, wenn die jeweilige Einrichtung zusätz-
lich zu einem Getränk während des Mittagessens 
selbst noch weitere Getränke anbietet, beträgt 4,00 €.

d) Spielgeld, welches monatlich erhoben wird, beträgt 
7,00 € pro Betreuungsplatz.

§ 8
Gebührenermäßigungen

(1) Besuchen Geschwisterkinder gleichzeitig eine der 
städtischen Kindertageseinrichtungen, so ist nur für ein 
Kind die volle Benutzungsgebühr zu entrichten.

(2) Für jedes weitere Geschwisterkind ermäßigt sich die 
zu zahlende Gebühr um jeweils 50 % pro Monat. Die Er-
mäßigung erfolgt immer auf die geringere zu zahlende Be-
nutzungsgebühr.

(3) Die Möglichkeit einer Geschwisterermäßigung entfällt, 
sobald eines der Geschwisterkinder einen staatlichen Bei-
tragszuschuss im Sinne des § 9 dieser Satzung erhält.

(4) Für jedes Kind von Personensorgeberechtigten, die im Be-
sitz eines gültigen „ForchheimPasses“ sind, ermäßigt sich 
die zu zahlende Gebühr um jeweils 50 % pro Monat.

§ 9
Finanzielle Unterstützung des Freistaates Bayern

(1) Der Freistaat Bayern leistet einen Zuschuss zum Betreuungsbeitrag 
für Kinder in Kindertageseinrichtungen, die die Voraussetzungen 
des Art. 19 BayKiBiG erfüllen. Der Beitragszuschuss wird mit einer 
Stichtagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt. Er gilt ab 
dem 1. September des Jahres, in dem das Kind das dritte Lebens-
jahr vollendet, und wird bis zur Einschulung gezahlt.

(2) Die Benutzungsgebühr von der Stadt Forchheim wird um 
diesen Zuschussbetrag gemindert, so dass der Gebühren-
schuldner monatlich nur die Differenz zu begleichen hat.

(3) Sollten sich die staatlichen Zuschüsse gemäß § 9 Abs. 1 
dieser Satzung zukünftig durch Gesetz ändern oder er-
weitern, wird diese Regelung durch die Stadt Forchheim 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt.
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2. Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs 
„Gesundheitswesen Forchheim der Vereinigten 
Pfründnerstiftungen“ zur Leistung von Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4
1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der 
Vereinigten Pfründnerstiftungen wird auf 160.000 Euro 
festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Gesund-
heitswesen Forchheim der Vereinigten Pfründner-
stiftungen“ wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Forchheim, den 15.12.2023

gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
der Stadt Forchheim

II.
Gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung liegt die Haus-
haltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Stadtkämmerei, Schulstr. 2, II. Stock, Zimmer-Nr. 227 und 230, 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich aus.

Forchheim, den 15.12.2023

gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
der Stadt Forchheim

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von 849.120 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von 628.320 €
und einem Saldo von + 220.800 €

b) aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von 2.556.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von 2.678.500 €
und einem Saldo von - 122.500 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
von 0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
von 220.800 €
und einem Saldo von - 220.800 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) 
von - 122.500 €

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebs „Gesundheitswesen Forchheim der Ver-
einigten Pfründnerstiftungen“ für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

2.1 im Erfolgsplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge 1.926.590 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.969.870 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von - 43.280 €

2.2 im Vermögensplan mit
dem Gesamtbetrag der Deckungsmittel 230.750 €
dem Gesamtbetrag der Ausgaben 230.750 €
und einem Saldo von 0 €
ab.

§ 2
1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen der Vereinigten Pfründnerstiftungen sind nicht 
vorgesehen.

2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen des Eigenbetriebs „Gesundheitswesen Forch-
heim der Vereinigten Pfründnerstiftungen“ sind nicht 
vorgesehen.

§ 3
1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren der 
Vereinigten Pfründnerstiftungen wird auf 4.000.000 € 
festgesetzt.
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Wir suchen
einen MITARBEITER m/w/d  
für unser Housekeeping ab sofort in Teilzeit 
für 4 - 5 Tage/Woche (80-100 Std. /Monat) 
oder Minijob - gerne auch Quereinsteiger, 
in der Zeit von 08.00 bis ca. 14.00 Uhr.

Deine Aufgaben:
• Reinigung unserer Hotelzimmer 

• Wäsche waschen, legen und mangeln

Was wir dir bieten:
• geregelte Arbeitszeiten 

• jährlicher Betriebsurlaub ab 23.12.-06.01. 
• minutengenaue Zeiterfassung 

• viele liebe Kollegen 
• Sonn- und Feiertagszuschlag 

• Befitkarte: 50% bei Restaurant- oder Kellerbesuch. 
Vergünstigung beim Bierkauf …

Brauereigasthof „Zum Löwenbräu“
Neuhauser Hauptstr. 3 | 91325 Adelsdorf-Neuhaus | 09195-92331-0  

www.zum-loewenbraeu.de

Veilbronn 4
91332 Heiligenstadt

0176 - 44 55 02 50
info@gartengestaltung-dietsch.de

Quereinsteiger
Landschaftsgärtner
Vorarbeiter

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

Bewerbe

dich jetzt!

GGaarrtteennggeessttaallttuunngg

DIETSCH

 

PATENTANWALTSKANZLEI KNOKE 
 PATENTE, MARKEN, DESIGNS

 
 

Kleine, moderne Patentanwaltskanzlei sucht zur Unterstützung 
 

  PPaatteennttaannwwaallttssffaacchhaannggeesstteellllttee  ((MM//WW//DD))    
 

in TZ für 10 - 12 Std/Woche, Quereinstieg bei entsprechenden 
Vorkenntnissen möglich, z.B. ReFa 
 

Sie bringen mit:  
 Interesse an technischen und juristischen Sachverhalten 
 Ordentliche und verantwortungsvolle Arbeitsweise 
 Kenntnisse in Fristenüberwachung und Buchhaltung 
 Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse 

 

Patentanwaltskanzlei Knoke 
Dr. Isabel Knoke |Badstr. 14a | 91301 Forchheim 

bewerbung@knoke-ip.de | Tel: 09191 3530030 | www.knoke-ip.de 

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Oder direkt online bewerben: jobs-regional.de

NNeeuueess  JJaahhrr  --  
nneeuueerr  JJoobb!!

www.anzeigen.wittich.de/
jobs-regional

30 Tage online sichtbar 
mit Ihrer Stellenanzeige.

99 €
*zzgl. MwSt.

Für nur
*
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INKLUSIVLEISTUNGEN
•  Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach

Cancún in der Economy Class
•  Flughafen-Transfers im klimatisierten Bus
•  7 Nächte im 5* Hotel BlueBay Grand 

Esmeralda, Deluxe-Gardenview-Zimmer; 
All-Inclusive

•  Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
•  Konzert »Nacht des Deutschen 

Schlagers 2024«
• »Disco Pool-Party«
• FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
•  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)
•  Zimmerupgrades z.B. Meerblick zubuchbar
• Ausfl ugsangebote optional zubuchbar
• Rail & Fly der DB zubuchbar

Begleiten Sie uns an die Karibikküste
Riviera Maya in Mexiko. Erleben Sie das 
karibische Meer und feine Sandstrände an 
der Playa Del Carmen. Ihr 5* Hotel Resort 
BlueBay Grand Esmeralda liegt direkt am 
500m langen Privatstrand! Genießen Sie 
die traumhaft schöne Urlaubskulisse! 
Unsere 3 inkludierten Event-Highlights
werden diesen Mexiko-Aufenthalt zu 
einem unvergesslichen Erlebnis machen! 

50 € pro Person  vom Reisepreis 
kommen der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP zugute und werden für 
einen Schulbau auf Hispaniola 
verwendet. www.fl y-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.299 €
im DZ vom 16.04.-24.04.2024 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frankfurt 
 inkl. Flug, im 5 Sterne Luxushotel

(Verlängerung möglich)

Buchungscode:
LW24

MEXIKO-Traumreise 2024
 mit FLY & HELP & Schlager-

stars unter Palmen

 * ALL-INCLUSIVE *

 Abenteuer 
 Weltumrundung

 Abenteuer  Abenteuer 
 Live-Show

Inkludierte Reise-Highlights

»Nacht des
Deutschen Schlagers«

»Nacht des»Nacht des
Deutschen Schlagers«
 Konzert

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Feiern & tanzen mit Ihren Lieblingskünstlern!

»Nacht des Deutschen Schlagers« 

www.schlagernacht-mexiko.de
Buchungsmöglichkeiten:
16.04.-24.04. (9-tägig,7 Nä.) ab 1.299 € p.P.
16.04.-27.04. (12-tägig,10 Nä.) ab 1.699 € p.P.
16.04.-01.05. (16-tägig,14 Nä.) ab 1.899 € p.P.
Weitere Abfl ugtage 14.04-18.04. möglich!

Johnny Logan, Markus & Yvonne (Neue Deutsche 
Welle), Gaby Baginsky, Stefan Mross, Olaf Berger, 
Rosanna Rocci, Markus Becker und Wolfgang 
Trepper mit einer Comedy Show.

Ab in die So� e –
NUR NOCH 

WENIGE PLÄTZE 
VERFÜGBAR!

Testen Sie uns, ein Preisvergleich lohnt sich - ganz sicher!

Privates Musikinstitut – auch vor Ort!
• Instrumental- und Gesangsunterricht
• Kinder- und Gemischter Chor
• Keine Jahresverträge
• Cafeteria für Wartezeiten
• Preisträger bayerischer Wettbewerbe
• Vorbereitung auf ein musikalisches Studium
• Filialen in Hallerndorf, Heroldsbach, Marloffstein und Pinzberg

Besondere Unterrichtsangebote:
• KINDERCHOR, freitags von 16-17Uhr
• ORCHESTER, donnerstags von 18-19.30Uhr
• MUSIKTHEORIE, dienstags von 20-20.45Uhr
• PERCUSSION (Kinder), donnerstags von 17.45-18.30Uhr
• PERCUSSION (Erwachsen), montags von 9-9.45Uhr
• GITARRENENSEMBLE (Kinder), 
   jeden 2. Dienstag von 18.30-19.30Uhr
• GITARRENENSEMBLE (Erwachsen), 
   jeden 2. Donnerstag von 19.30 - 21Uhr

www.git-art-m.de
Wir bieten den zum JeKi-Projekt notwendig

und von hoher Lerneffizienz geprägten
Einzelunterricht – nachhaltig!

Alle Zusatzangebote 
(Gehörbildung, Kinderchor, Ensemblespiel) 

sind für unsere SchülerInnen 
kostenfrei!
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben
anzeigen.wittich.de

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0
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Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Pflegeassistenz im Privathaushalt
für 10-30h/Wo im Schichtsystem
gesucht! Biete soz.vers.pfl. Anstel-
lung in Baiersdorf, 16€ Stunden-
lohn + steuerfreie Zuschläge. Quer-
einsteiger willkommen! E-Mail:
ch.rieger@yahoo.de

Suche
Motorräder/Mopeds/Mofas/Quad
s. Zustand und Alter egal. Gerne
auch defekte oder verunfallte. Auch
ohne Papiere und Schlüssel. Auch
Scheunen- und Kellerfunde. KEINE
Roller. Tel.: 015170343695

TG-Stellplatz zu vermieten -
Basteistraße 7 bis 9, 91301 Forch-
heim - Zufahrt: Von-Brun-Straße/
Philosophenweg - Miete: 60€ (incl.
Nebenkosten) Kontakt: 0176-
30532903 o. 09191-33830

Kaufe Zahngold, das Gramm
45€, Armband- u. Taschenuhren,
Zinn, Bestecke, Silber- u. Mode-
schmuck, Porzellan-Figuren. Tel.
09547/2989483, R. Grünewald

Kaufe Ihren alten/defekten

Rasentraktor, Aufsitzmäher, auch
m. Motorschaden od. neuwertig.
Anrufen od. anschreiben per
WhatsApp. Tel.: 0157/85982793

Außenstellplatz, ebenerdig, für
Kfz oder Wohnmobile, mit Strom ab
sofort in Köttmannsdorf zu vermie-
ten Tel. 0171/7268472

Schnäppchen: Winterreifen auf
Alu-Felgen 205/55 R 17, bester
Zustand, VP 250€, Anruf 09191-
4127

SUCHE

MOPED/MOTORRAD/QUAD!

BITTE ALLES ANBIETEN! TEL:

015201763852

3 köpfige Familie sucht 3-4 Zimmer
Wohnung. Wir besitzen keine
Haustiere und sind Nichtraucher.
0176/43270429 R.Fröhlich

Kaufe alles vom 1. und 2.

Weltkrieg und Blechspielzeug. Tel.

0172/7622984

Doppelhaushälfte zu vermieten,

127m² mit Garten, in Buckenhofen,

Tel. 0177-9414626

Preiswerte,  
moderne  

Praxisräume
150 qm bis 180 qm neben 
Don-Bosco-Apotheke
Bayreuther Straße 61

ab sofort zu vermieten.

IN.GE-BU@gmx.de

Naturliebende Biologin mit Kind
sucht Häuschen (gerne Altbestand,
auch renovierungsbedürftig) mit
Garten zum Kauf im weiteren
Raum Forchheim - Eggolsheim -
Adelsdorf. Wichtig ist uns ein nicht
kleiner Garten und eine bevorzugt
ruhige Lage. Ich freue mich, wenn
Sie eine solche Immobilie in wert-
schätzende Hände weitergeben
wollen. Tel: 09195 - 8851831

Schöne 3-Zimmer-Whg., 1. OG,
92 qm, Aufzug, Balkon, in Wiesent-
hau-Schlaiffhausen, zum 01.02.24
zu verm. Keine Raucher + Tiere.
KM 765.- € + Garage möglich (65.-
€) + NK durch Verbrauchsabrech-
nung 180.- €, Kaution 2 KM. Tel.
09199-310 (17-19 Uhr)

Fischwasser gesucht - Verein

sucht Gewässer - bitte alles anbie-

ten TEL. 0172-2493680

Mehrgenerationenhaus gesucht.
Familie mit gesichertem Einkom-
men sucht Haus mit 2 Wohneinhei-
ten zur Miete in Forchheim. 09545
44 55 311 | fo24@gmx.de

Gewissenhafte Haushaltshilfe

für Zweipersonenhaushalt in Forch-
heim gesucht. 1x wöchentlich 3
Stunden bei guter Bezahlung und
Anmeldung als Minijob. Tel. 09191
5650 .

anzeigen.wittich.de

Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus 
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter je-
dem Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 10,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/un-
ser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN
DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.
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Sebald-Kopp-Str. 4 · 91301 Forchheim
09191/ 72 54 0

Sie bekommen ihn  

komplett in verschiedenen 

Ausführungen bei uns!

HABEN SIE SCHON EINEN 

SCHNEEFANG?

Sebald-Kopp-Str. 4 · 91301 Forchheim
09191/ 72 54 0

Sie bekommen ihn  

komplett in verschiedenen 

Ausführungen bei uns!

HABEN SIE SCHON EINEN 

SCHNEEFANG?

www.daecher-schmidt.de

MÖBEL

Möbel Fischer GmbH
Rathgeberstr. 45
91074 Herzogenaurach
Tel. 09132 / 78 14 - 0

Filiale in Forchheim
An der Regnitzbrücke 5
Tel. 09191 / 73 86 - 3

Öffnungszeiten
Mo - Fr 10 - 19 Uhr
Sa 9:30 - 16 Uhr

www.moebel-fischer.com

Firmensitz

Gültig bis 28.01.2024

Bei Möbel-Neubestellungen auf die Herstellerpreise

RABATT
30%%%* 5%%  

EXTRA
AUF ALLES!

www.moebel-fischer.com/bestseller

* Gültig nur für Neuaufträge und Herstellerpreise. Ausgenommen sind Fischer Abholpreise, Werbepreise, Stern, 
Interliving, reduzierte Angebote, Fischer Bestpreis sowie Preise auf unserer Internetseite und Fachsortimente. 
Bei Inanspruchnahme keine weiteren Konditionen möglich, inkl. Barzahlungsrabatte. Nicht in bar auszahlbar.

Bestattungen G. Mang
Inh. Anthony Brunner e.K.

Erdbestattung
Seebestattung
Diamantbestattung
Friedwaldbestattung
Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Nationale u. Internationale Überführungen
Eigener Verabschiedungsraum
Eigene ParkplätzeEigene Parkplätze

Untere Kellerstraße 30   • 91301 Forchheim 
www.bestattungen-mang.de

Tel.: 0 91 91 - 1 44 44

Komm zu unseremKomm zu unserem

Dich interessieren  
Medizin, Pflege und  

soziales Engagement?

Pflegetag!Pflegetag!
Am 14.02.2024 im  
Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz.

Beginn: 10:00 Uhr an der Rezeption 
Ende: 14:30 Uhr 
Ansprechpartner: Schulleiter Andreas Schneider

Melde dich per E-Mail oder Telefon bis spätestens 13.02.24 unter 
andreas.schneider@klinikum-forchheim.de oder 09191 610-340.

Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz gGmbH 
Krankenhausstraße 10 ∙ 91301 Forchheim ∙ Telefon 09191 610-280  
info@klinikum-forchheim.de ∙ www.klinikum-forchheim.de

Mehr Infos zu 
Berufsfachschule 

und Ausbildung

Erlebe die Arbeit unserer Pflegeprofis und  
Auszubildenden hautnah und ungeschminkt!
Du durchläufst die verschiedenen Abteilungen des Klinikums und erhältst 
einen kurzen Einblick in den Berufsschulalltag unserer Auszubildenden.

Max.-Geschwindigkeit: bis 10 km/h | Reichweite: ca. 30 km 
Max.-Tragelast: 140 kg | Farbe: Silber

Verkaufe gut 
erhaltenes 
Elektromobil

L&G SCOOTER L&G SCOOTER 
WISKING 4022WISKING 4022

Tel.: 0151 12433920 Preis: 1.100 €
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KINO-CENTER FORCHHEIM
Wiesentstr. 39, Büro 09191 2314

Faxabruf Kinoprogramm: 09191 704413, Programmansage: 09191 704412 • www.kino-fo.de

NEU: ONLINE-TICKETS UNTER www.kino-fo.de!
Im Bundesstart! Spritzige Romantik-Komödie vor traumhafter 
Kulisse mit Sydney Sweeny u. Glen Powell! 18.01. - 24.01.24

„Wo die Lüge hinfällt“
„Digital“, freig. ab 0
Vorstellungen:   Mo. - Fr. 19.45 Uhr, Sa. 17.15 + 19.45 Uhr, So. 17.15 Uhr

8. Woche! Disneys bezauberndes Animationsabenteuer,  
in dem alle Wünsche wahr werden! Nur noch 19. - 24.01.24!

„Disney‘s WISH“
„Digital“, freig. ab 0
Vorstellungen:   Fr., Di. + Mi. 15.30 Uhr, Sa. + So. 15.00 Uhr  

Do. + Mo. findet keine Vorstellung statt!

2. Woche! Hochspannendes Action-Feuerwerk der Superlative  
mit Jason Statham! Ausweispflicht! 18.01. - 24.01.24

„The Beekeeper“
„Digital“, freig. ab 18
Vorstellungen:   Mo. - Fr. 19.30 Uhr, Sa. 19.30 Uhr, So. 17.00 Uhr

5. Woche! Witziger Animationshit von Illumination über eine 
niedliche Entenfamilie auf Reisen! Nur noch 19. - 24.01.24!

„Raus aus dem Teich“
„3-Digital“, freig. ab 0
Vorstellungen:   Fr., Di. + Mi. 15.30 Uhr, Sa. + So. 14.45 + 17.20 Uhr 

Do. + Mo. findet keine Vorstellung statt!

7. Woche! Fantasievolles, berauschendes Leinwandspektakel  
erzählt mit viel Herz und Humor! Nur noch 20. + 21.01.24!

„Wonka“
„Digital“, freig. ab 0
Vorstellungen:   Nur noch Sa. + So. 14.45 Uhr 

2. Woche! Gutgelaunte Culture-Clash Komödie, in der ein  
Fußballtrainer an seine Grenzen kommt! Nur noch 18. - 24.01.24!

„Next Goal Wins“
„Digital“, freig. ab 0
Vorstellungen:   Do. + Mo. 19.30 Uhr, Fr., Di. + Mi. 15.30 Uhr,  

Sa. 17.00 Uhr, So. findet keine Vorstellung statt!

5. Woche! Fantasy-Blockbuster mit jeder Menge Action, Humor 
und Jason Momoa als Aquaman! Nur noch 19., 20., 23. + 24.01.24!

„Aquaman 2: Lost Kingdom“
„Digital“, freig. ab 12
Vorstellungen:   Nur noch Fr., Di. + Mi. 19.30 Uhr, Sa. 19.30 Uhr.

Neuregelung: Filme ab 12 sind auch für Kinder ab 6 in Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten gestattet!
Preise: Union/Apollo/Domino 6,50 - 8,50 € (filmabhängig),  
3D-Zuschlag, Überlängenzuschlag: 0,50 bis 1,00 €.  
Popcorn 2,50 €, Cola 0,33 l = 2,50 €, Pils 0,5 l = 3,00 €.

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  
Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Susanne Emmert-Deuerlein
Tel.: 09191 723263
Fax: 09191 723230

s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Wir sind für Sie da...

FERIENPARK LENZ

www.ferienpark-lenz.de
Tel. 0152 08529030 | urlaub@ferienpark-lenz.de

jetzt 
   buchen!

URLAUBfür die ganze Familie
• im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte
• rund 30 traumhafte Ferienhäuser für 2 bis 12 Personen
• alle Unterkünfte sind hochwertig gestaltet und ausgestattet
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MitWürdeauf die letzte Reise -
einebesondere Erinnerung.

Dabei unterstützen wir Sie
auf allen Friedhöfen.

Sandra und Johannes Schmuck-Malinowski
mit Team

EGGOLSHEIM
Hartmannstraße 25

09545 4423723
www.bestattungen-schmuck.de

SCHNELL  SAUBER  ZUVERLÄSSIG
Ihr Partner für Markenheizöl 

ganz in Ihrer Nähe

Tel. 09191 2337 • Fax 09191 2330
Mobil 0179 5260850

Wir liefern auch Sand, Kies, Humus, Schotter,  
Rindenmulch, Kompost, Beton etc. in großen und  

kleinen Mengen!

5 €

• Dachsanierung
• Wärmedämmung
• Neueindeckung
• Abdichtung
  Balkone, Garagen
• Dachflächenfenster 

91356 Kirchehrenbach 
Ringstr. 30

Tel. 09191/96238 
Fax 09191/96972

www.pieger-dach.de

Pieger Dach + WanD
gmbh & co. Kg

Meisterbetrieb seit 1966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Wentz & Team 
Heilpraktikerin & Osteopathin 

Terminvereinbarungen unter: 

09543 / 211 30 58 

www.osteopathiepraxis-hirschaid.de 
Praxisadresse: Pickelstraße 17, 96114 Hirschaid 

oder online: Wir sind  
gerne 

für Sie da! 

Kribbeln, Brennen, taube Füße?
Deutschland – ein Land der Schmerzpatienten. Sind Sie 
vielleicht auch betroffen? Ca. fünf Millionen Menschen lei-
den an Polyneuropathie. Zu den häufigsten Ursachen zählen 
Diabetes mellitus, Dialyse, Chemotherapie, Medikamenten-
einnahme und starker Alkoholkonsum. Rund ein Drittel aller 
Ursachen bleibt jedoch ungeklärt. Werden Sie aktiv und in-
formieren Sie sich beim Beratungs-Tag über die alternative 
nicht schulmedizinische HiToP®-Hochtontherapie.

Mittwoch, den 24.01.2024
in der  
easyApotheke Forchheim
Hafenstr. 2
91301 Forchheim
Bitte vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen  
Beratungstermin, auch telefonisch möglich.
Apotheker Jordan Hammad
Telefon: 09191 - 73 36 00
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Bestattungen
W.Opel GmbH

·   mit freundlicher und herzlicher Beratung 
zu allen Bestattungsarten

· Erledigung aller Formalitäten

· Bestattungsvorsorge

Ansprechpartnerin:  
Daniela Engel

Bei einem Trauerfall zu Hause, im Krankenhaus oder  
Pflegeheim sind wir für Sie da, um Ihnen zu helfen.

Telefon 09191 - 60 200
 St.-Martin-Straße 4 · 91301 Forchheim · www.opel-bestattungen.de

Polstermöbel- und Teppich-
Reinigung

Wir reinigen Polstermöbel und Teppichböden im Haus mit  
modernsten Maschinen, schnell, gründlich und preiswert!

- Keine Fahrtkosten -

91077 Neunkirchen am Brand
Tel. 09134 - 15 26

Uwe Nützel PuTZ
unD STuck

91365 Weilersbach · am Letten 2 · Tel. 09191/61555-82, -81

• Innen- und Außenputz
• Vollwärmeschutz
• Renovierungsarbeiten

DachDeckerei
Lindenstraße 1, 91356 Kirchehrenbach
Tel. 0 91 91 / 9 45 29 oder 79 79 97
Fax 0 91 91 / 9 45 29
www.eichenmueller-dach.de

• DachneueinDeckung
• DachumDeckung
• FassaDenbau
• Flaschnerarbeiten
• isolierungen
• gerüst

meisTer-
beTrieb

• Beratung • Planung • Ausführung

R a u m a u s s t a t t u n g

Helldörfer
Meisterbetrieb

• Gardinen-Fachgeschäft
• Neubeziehen von Sesseln,
  Eckbänken und Stühlen
• Sonnenschutz-Anlagen

Hauptstraße 30 •  91320 Ebermannstadt

Tel. 09194 9449 • Fax 09194 795656

Die Zeit ist reif…
• Solarstrom
• Solarspeicher
• Wärmepumpen

Ausstellung I Beratung
91367 Weißenohe -  09192 992800 - www.iKratos.de

Baumfällungen/-kappungen sowie  
Obstbaum-, Zierstrauch- und  

Heckenschnitt vom Fachmann
Telefon 0176-427 607 14

Wir backen’s

BB
Der

ackladen

Filiale Forchheim

Angebot vom 18.01. – 25.01.2024

Vollkornbrötchen
2 Stück 

0,95 €
Untere Kellerstr. 19
Tel. 09191/7166120

Sascha Espey

09191 3512303

Luitpoldstr. 14
91301 Forchheim

www.physio-vertigo.de

kontakt@physio-vertigo.de

NE
U

Rechtsanwältin
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt 

Telefon: 09191 / 97 94 824

Hornschuchallee 12      91301 Forchheim


